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ADAC Premium-Mitgliedschaft

Wichtige Hinweise zur ADAC Premium-Mitgliedschaft

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen ersten Uberblick iiber die ADAC Premium-Mit-
gliedschaft. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschlieBend. Die Einzelheiten sind den vorlie-
genden Bestimmungen fiir die ADAC Pannen- und Unfallhilfe fiir ADAC Mitglieder, den Bedingungen fiir ADAC
Premium-Mitglieder inklusive der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC
Premium-Mitgliedschaft zu entnehmen.
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1. Um was handelt es sich bei der ADAC Premium-Mitgliedschaft?

Zu Gunsten der ADAC Premium-Mitglieder hat der ADAC eV. einen Gruppenversicherungsvertrag mit der ADAC
Versicherung AG abgeschlossen.

Die ADAC Premium-Mitgliedschaft hilft mit verschiedenen Leistungen nach einem Fahrzeugschaden sowie
nach Erkrankung, Verletzung oder Tod. Die Leistungen werden als Kostenerstattung oder als Serviceleistung
erbracht. MaBgebend fiir die Leistungserbringung sind die Regelungen fiir die ADAC Pannen- und Unfallhilfe
und die Bedingungen fiir die ADAC Premium-Mitglieder inklusive der Gruppenversicherungsbedingungen. Bei
Serviceleistungen miissen zusdtzlich noch die besonderen Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung der Hilfe-
leistung vorliegen. Die Leistungen sind fallig und werden erbracht, wenn die Feststellungen des Schadensfal-
les und des Umfangs der Leistungen beendet sind und alle erforderlichen Nachweise vorliegen. Alle gegensei-
tigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Versicherungsausweis, den Bestimmungen fiir die ADAC Pan-
nen- und Unfallhilfe und den Bedingungen fiir die ADAC Premium-Mitglieder inklusive der
Gruppenversicherungsbedingungen. Es gilt deutsches Recht. Die Kommunikation wahrend der Laufzeit der
ADAC Premium-Mitgliedschaft wird in deutscher Sprache gefiihrt.

2. Was st geschiitzt?

Der Schutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft umfasst europaweite und weltweite fahrzeugbezogene Leistun-
gen wie Hilfe bei Panne, Unfall oder Fahrzeugentwendung. Geschiitzt sind nicht zulassungspflichtige sowie
zugelassene Kraftfahrzeuge, die von einer geschiitzten Person zum Zeitpunkt des Schadens alleinverantwort-
lich gefiihrt werden. Das gleiche gilt, wenn die alleinverantwortliche Fahrt durch eine geschiitzte Person un-
mittelbar gestartet werden soll.

Geschiitzt sind weiter alle auf die geschiitzten Personen personlich zugelassenen Kraftfahrzeuge, wenn eine
geschiitzte Person zum Zeitpunkt des Schadens als Insasse an der Fahrt teilnimmt oder die Fahrt unmittelbar
gestartet werden soll. Entsprechendes gilt fiir nichtzulassungspflichtige Kraftfahrzeuge im Eigentum der ge-
schiitzten Personen. Die Fahrzeuge miissen innerhalb bestimmter MaRe und Gewichte liegen (Naheres in § 4
der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

Der Schutz enthdlt europaweite und weltweite personenbezogene Leistungen sowie Auslands-Krankenschutz-
Leistungen fiir die geschiitzten Personen bei Erkrankung, Verletzung und Tod, Unwetter sowie Krise und Na-
turkatastrophe auf einer Reise oder bei Grenziibertritt ins Ausland.

Eine Reise liegt vor, wenn sich die geschiitzte Person mehr als 50 km (Wegstrecke) vom Wohnsitz entfernt
aufhdlt - in Europa bis zu 92 Tagen und auBerhalb Europas bis zu 63 Tagen (gerechnet zum Zeitpunkt des
Schadensereignisses).

Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen wird Versicherungsschutz ab Grenziibertritt ins Ausland gewdhrt.
Fiir die Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 24-34 besteht im europdischen Ausland Versicherungs-
schutz fiir die ersten 92 Tage, auBerhalb Europas fiir die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes. Fiir
die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57 besteht Versicherungsschutz fiir die ersten
63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes.

Wenn keine geschiitzte Person zum Zeitpunkt des Schadens an der Fahrt teilnimmt, werden fiir das Kraftfahr-
zeug, das auf eine geschiitzte Person personlich zugelassen ist, folgende Leistungen erbracht: Pannen- oder
Unfallhilfe, Hilfe bei verlorenen und defekten Fahrzeugschliisseln, Abschleppen, Bergung, Fahrzeugtransport,
Ersatzteilversand und Verschrottung (vgl. hierzu §§ 13-16, 20, 22, 23 der Gruppenversicherungsbedingungen der
ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft). Die Fahrzeuge miissen innerhalb bestimmter
MaBe und Gewichte liegen (Né&heres in § 5 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG
fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

Die geschiitzte Person erhdlt die Unfall-Leistungen, wenn sie durch einen Unfall sehr schwer verletzt wird oder
diese Unfallverletzung innerhalb von 12 Monaten zum Tode fiihrt. Bei Vorliegen der Voraussetzungen zahlen
wir den Betrag sofort aus (Néheres in §§ 61 und 62 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versiche-
rung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

Bei den Schliisselnotdienst-Leistungen umfasst der Versicherungsschutz in Deutschland das Offnen der Woh-
nungs- und /oder Haustiir sowie den Austausch des Tiirschlosses, wenn das Tiirschloss funktionsunfihig ge-
worden ist. (Naheres in §§ 63-65 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die
ADAC Premium-Mitgliedschaft).

Die Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen bieten Schutz bezogen auf die gesetzliche Haftpflicht der geschiitz-
ten Person als Privatperson fiir Ereignisse, die wéhrend der Versicherungszeit eintreten (Naheres in §§ 66-73
der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

Der Reise-Vertrags-Rechtsschutz erstattet die Kosten, die der geschiitzten Person entstehen, wenn sie ihre
rechtlichen Interessen bei Streitigkeiten mit Reiseveranstaltern, Transport- oder Beherbergungsunternehmen
wahrnimmt (N&heres in §§ 74-83 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die
ADAC Premium-Mitgliedschaft).

3. Werist geschiitzt?

Die ADAC Premium-Mitgliedschaft schiitzt das Haupt-Mitglied sowie zusatzlich alle weiteren uns genannten
Personen des geschiitzten Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht ausdriicklich wider-
sprochen haben. Der geschiitzte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds sowie seine und dessen
Kinder umfassen. Die volljahrigen Kinder zdhlen ab der ndchsten Beitragsfalligkeit, die auf ihren 23. Geburts-
tag folgt, nicht mehr zum geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.
Mitgeschiitzt sind immer die minderjdhrigen Kinder des Haupt-Mitglieds sowie die minderjdhrigen Kinder des
Partners, soweit dieser selbst eine geschiitzte Person ist oder die minderjdhrigen Kinder mit dem Haupt-Mit-
glied in hduslicher Gemeinschaft leben. Die personenbezogenen Leistungen sowie Auslands-Krankenschutz-
Leistungen (§§ 24-57 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premi-
um-Mitgliedschaft) gelten unabhéngig vom gewdhlten Verkehrsmittel, z.B. auch bei Flug- und Bahnreisen
(Néheres in § 3 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mit-
gliedschaft).

ADAC

Bei Fahrten mit einem geschiitzten Fahrzeug sind die berechtigten Insassen des Fahrzeugs, héchstens 9 Perso-
nen einschlieBlich des Fahrers, hinsichtlich folgender Leistungen mitgeschiitzt: Kurzfahrten sowie Fahrt- und
Ubernachtungskosten nach Fahrzeugausfall, Pick-up-Service (in Deutschland), Krankenriicktransport, Uber-
nachtungskosten, Krankenbesuch, Arzneimittel- und Brillenversand (nicht in Deutschland) (vgl. hierzu §§ 1719,
21, 24, 27,28, 32, 36 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-
Mitgliedschaft).

4. Was ist nicht geschiitzt?

Damit der Beitrag nicht unangemessen hoch ist, miissen einige Félle vom Schutz ausgeschlossen werden.

Es gibt Ausschliisse wie zum Beispiel Fahren ohne Fahrerlaubnis oder die gewerbsmaRige Personenbeférde-
rung. Weitere Ausschliisse und Einschrankungen sind vor allem in §§ 6, 11, 55, 64, 70, 76 der Gruppenversiche-
rungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft zu finden.

5. Wann beginnt und endet die ADAC Premium-Mitgliedschaft?

Die ADAC Premium-Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eingangs des Mitgliedschaftsantrags, sofern nicht ein
spaterer Beginn ausdriicklich vereinbart ist. Die ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jederzeit beantragt werden.
Die ADAC Premium-Mitgliedschaft endet mit Kiindigung oder Umstellung in eine ADAC Mitgliedschaft ohne
ADAC Premium-Leistungen.

Die Kiindigung der ADAC Premium-Mitgliedschaft kann nur in Textform und nur zum Schluss der Beitragsperi-
ode mit vierteljahrlicher Frist erfolgen.

Eine Umstellung zuriick in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen ist immer zur ndchsten
Beitragsfalligkeit moglich. Sie muss spdtestens einen Monat vor der ndchsten Beitragsfélligkeit in Textform
mitgeteilt werden.

Nach einem Schaden, auf Grund dessen Leistungen aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft beansprucht wer-
den, kann diese in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. Zudem ist es
nach einem Schadensfall einer geschiitzten Person moglich, diese aus dem geschiitzten Personenkreis der
ADAC Premium-Mitgliedschaft auszuschlieBen. Sowohl die Umstellung als auch der Ausschluss miissen spdtes-
tens 1 Monat nach Abschluss des Schadensfalles in Textform mitgeteilt werden. Sie werden 1 Monat nach Zu-
gang der Mitteilung wirksam.

6. Wann beginnt und endet der Leistungsanspruch aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft und was
muss bei der Beiti hlung beachtet werd

Der Leistungsanspruch beginnt um 0.00 Uhr am Tag nach Eingang des Mitgliedschaftsantrags, wenn die An-

nahme tatsachlich erfolgt und kein spaterer Beginn der Mitgliedschaft vereinbart wurde. Wurde ein spaterer

Beginn der Mitgliedschaft vereinbart, beginnt der Leistungsanspruch um 0.00 Uhr am 1. des vereinbarten Mo-

nats. Zudem muss der erste Beitrag rechtzeitig bezahlt werden. Der erste Beitrag ist rechtzeitig bezahlt, wenn

- der Beitrag sofort bei Abschluss der Mitgliedschaft bezahlt wird;

- bei einer Bankiiberweisung der Beitrag innerhalb der in der Rechnung genannten Frist bei uns eingegangen
ist;

- im Lastschriftverfahren die Lastschrift von der Bank eingeldst wird.

Bei nachtraglicher Zahlung beginnt der Leistungsanspruch erst ab Eingang des Beitrags bei uns, es sei denn,

das Haupt-Mitglied hat die verspdtete Zahlung nicht zu vertreten.

Die Folgebeitrage sind im Voraus zu zahlen und jeweils am 1. des Monats féllig, in dem ein neues Beitragsjahr

beginnt. Fiir Schadensfalle, die nach der in der Mahnung genannten Frist eintreten, besteht kein Leistungsan-

spruch, wenn der Beitrag nicht gezahlt ist. Spdtere Beitragszahlungen fiihren nicht zu riickwirkendem Schutz.

Mit dem Ende der ADAC Premium-Mitgliedschaft endet auch der Leistungsanspruch.

Rechtsfolgen bei verspdteter Zahlung des Erstbeitrags

Achten Sie bitte darauf, dass Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig bezahlen, da Sie ansonsten
von Anfang an keinen Schutz haben. Zahlen Sie nachtraglich, beginnt der Schutz erst ab Eingang des Beitrags
bei uns.

Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Griinden lhre Mitgliedschaft zu widerrufen. Die Wider-
rufsfrist betrdgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses, beginnt jedoch nicht bevor Sie Ihre Mitglied-
schaftsunterlagen erhalten haben.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuiiben, miissen Sie uns mittels einer eindeutigen Erkldrung - z. B. ein mit der Post
versandter Brief an ADAC eV., HansastraBe 19, 80686 Miinchen, per Telefax an 089 76 76 48 66, per E-Mail an
service@adac.de oder per Telefon unter 089 76 76 66 32 - iiber lhren Entschluss, Ihre Mitgliedschaft zu wider-
rufen, informieren.

Sie konnen dafiir das Muster-Widerrufsformular verwenden, welches wir lhnen mit den Mitgliedschafts-
unterlagen zukommen lassen, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tiber die Ausiibung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie lhre Mitgliedschaft widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von lhnen erhalten haben,
unverziiglich und spatestens 14 Tage ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die Mitteilung tber Ihren Widerruf
Ihrer Mitgliedschaft bei uns eingegangen ist. Fiir diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Mitgliedschaft wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
in Bezug auf den Zeitpunkt Ihres Widerrufes anteiligen Mitgliedschaftsbeitrag zu zahlen.

8. Welche Pflichten sind beim Eintritt des Schadens zu beachten?

Es gibt bestimmte Pflichten, die von den geschiitzten Personen uns gegeniiber nach Eintritt des Schadensfal-
les erfiillt werden missen, damit der Schutz aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft nicht gefdhrdet wird. Eine
der wesentlichen Pflichten ist, uns unverziiglich nach Eintritt des Schadensfalles zu verstandigen und uns
vollstandig und wahrheitsgemdR tiber simtliche Umstande des Schadens zu unterrichten (Naheres in §§ 8, 56,
68, 77 der Gruppenversicherungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitglied-
schaft).

9. Welche Rechtsfolgen ergeben sich bei Nichtbeachtung der Pflichten?
Verletzen die geschiitzten Personen ihre Pflichten vorsatzlich, sind wir von unserer Leistungspflicht frei. Im
Falle einer grob fahrldssigen Verletzung ihrer Pflichten kénnen wir unsere Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens entsprechenden Verhéltnis kiirzen (Naheres in §§ 8, 57, 65, 72, 80 der Gruppenversicherungsbe-
dingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft).

10. Was ist bei der Geltendmachung der Anspriiche zu beachten?

Anspriiche aus dem Gruppenversicherungsvertrag der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitglied-
schaft kann ausschlieBlich das Haupt-Mitglied direkt bei der ADAC Versicherung AG geltend machen. Zur
Durchfiihrung der Leistungserbringung und Schadenregulierung sind wir berechtigt, direkt mit den geschiitz-
ten Personen in Verbindung zu treten und leistungsbefreiend zu regulieren.

1. Wer ist Ansprechpartner bei Meinungsverschiedenheiten?

Sollte einmal ein Grund zur Beschwerde bestehen, kann sich die geschiitzte Person direkt an die ADAC Versi-
cherung AG wenden. Unabhangig davon nimmt die Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Beschwerden {iber deutsche Versicherer entgegen.



A. ADAC Pannen- und Unfallhilfe fiir ADAC Mitglieder
Stand 1.4.2023

1. Wann beginnt und endet die ADAC Mitgliedschaft?

a) Die ADAC Mitgliedschaft beginnt im Monat des Eingangs und der Annahme des Mitgliedschaftsantrags,
sofern nicht ein spaterer Beginn ausdriicklich vereinbart ist.
b)  Die Kiindigung der ADAC Mitgliedschaft kann nur zum Schluss der Beitragsperiode mit vierteljhrlicher

Frist erfolgen und ist in Textform zu erkldren.

2. Wann beginnt und endet der Leistungsanspruch und wann muss der Beitrag bezahlt werden?

a)  Der Leistungsanspruch beginnt um 0.00 Uhr am Tag nach Eingang des Mitgliedschaftsantrags, wenn die
Annahme tatsachlich erfolgt und kein spdterer Beginn der Mitgliedschaft vereinbart wurde. Wurde ein
spaterer Beginn der Mitgliedschaft vereinbart, beginnt der Leistungsanspruch um 0.00 Uhr am 1. des
vereinbarten Monats. Zudem muss der erste Beitrag rechtzeitig bezahlt werden.

Der erste Beitrag ist rechtzeitig bezahlt, wenn

- der Beitrag sofort bei Abschluss der Mitgliedschaft bezahlt wird;

- bei einer Bankiiberweisung der Beitrag innerhalb der in der Rechnung genannten Frist bei uns einge-
gangen ist;

- im Lastschriftverfahren die Lastschrift von der Bank eingeldst wird.
Bei nachtraglicher Zahlung beginnt der Leistungsanspruch erst ab Eingang des Beitrags bei uns, es sei
denn, das ADAC Mitglied hat die verspatete Zahlung nicht zu vertreten.

b)  Die Folgebeitrage sind im Voraus zu zahlen und jeweils am 1. des Monats fillig, in dem ein neues Bei-
tragsjahr beginnt. Fiir Schadensfalle, die nach der in einer Mahnung genannten Frist eintreten, besteht
kein Leistungsanspruch, wenn der Beitrag nicht gezahlt ist. Spatere Beitragszahlungen fiihren nicht zu
riickwirkendem Schutz.

c)  Mit dem Ende der ADAC Mitgliedschaft endet auch der Leistungsanspruch.

3. Welche Fahrzeuge sind geschiitzt?

a)  Fahrzeuge im Sinne dieser Regelungen sind die unter dieser Ziff. 3 b) bis f) ndaher beschriebenen Kraft-
fahrzeuge sowie Fahrrader im Sinne der Ziff. 3 g).

Das Fahrzeug muss in Deutschland wegen einer Panne oder eines Unfalls auf einer &ffentlichen Strale
einschlieBlich der von dort unmittelbar zuganglichen (auch privaten) Garagen- und Parkplitze liegen
geblieben und der Schadensort mit Hilfsfahrzeugen erreichbar sein. Das Geldnde eines Verkehrsiibungs-
platzes oder eines Fahrsicherheitszentrums gilt als 6ffentliche StraBe im Sinne dieser Bestimmungen.
Geschiitzt sind nichtzulassungspflichtige sowie zugelassene Kraftahrzeuge, die vom ADAC Mitglied zum
Zeitpunkt des Schadens mit einer giiltigen Fahrerlaubnis alleinverantwortlich gefiihrt werden oder un-
mittelbar gestartet werden sollen.

Geschiitzt ist der mitgefiihrte Anhdnger, sofern er nicht mehr als eine Achse hat. Zwei Achsen mit einem
Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse. Ein Leistungsanspruch besteht aber nur einmal fiir
das Gespann (Kraftfahrzeug mit mitgefiihrtem Anhénger) insgesamt.

Das Kraftfahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beférderung von Personen nicht mehr als 9 Sitz-
pldtze (einschlieBlich des Platzes fiir den Fahrer) haben und

- eine Gesamtbreite von 2,55 m,

- eine Gesamtldnge von 10 m,

- eine Hohe von 3 m sowie

- eine zuldssige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht tberschreiten.

Auch fiir den mitgefiihrten Anhdnger gelten die angegebenen MaRe. Alle angegebenen MaRe gelten ein-
schlieBlich der Ladung.

Dariiber hinaus sind in der Zulassungsbescheinigung | eingetragene Wohnmobile geschiitzt bis zu

- einer Gesamtbreite von 2,55 m,

- einer Gesamtldnge von 10 m,

- einer Hohe von 3,20 m einschlieBlich Ladung und

- einer zuldssigen Gesamtmasse von 7.500 kg.

f)  Nicht geschiitzt sind Schrottfahrzeuge, polizeilich beschlagnahmte/sichergestellte Kraftfahrzeuge oder
deren Ladung, Kraftfahrzeuge bei gewerbsmaRigen Personenbeférderungen, Kraftfahrzeuge bei Probe-
und Uberfiihrungsfahrten (rote Handler-Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung).

Geschtzt sind Fahrrader, E-Bikes, Pedelecs, Fahrradanhdnger und weitere Sonderformen, die nicht versi-
cherungs- oder zulassungspflichtig sind und vom ADAC Mitglied zum Zeitpunkt des Schadens gefiihrt
werden oder unmittelbar gefiihrt werden sollen. Solche Fahrrdder sind nur geschiitzt, wenn sie nicht zur
gewerblichen Personenbeférderung genutzt werden. Nicht geschiitzt sind Schrottfahrzeuge.

b)

9]

d)

e)

)

4. Welche Leistungen erhilt das ADAC Mitglied nach Panne und Unfall in Deutschland?

Eine Panne liegt bei einem Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden vor. Als Panne gelten auch Ausfall der An-
triebsbatterie, auf einem technischen Defekt beruhender Kraftstoffmangel oder -verlust, verlorene oder abge-
brochene Fahrzeugschliissel sowie Aussperren aus dem Fahrzeug. Ebenso liegt eine Panne bei einem defekten
oder verlorenen Akku eines E-Bikes vor. Es liegt keine Panne vor bei einem verlorenen Schliissel fiir ein Fahr-
radschloss oder bei einem vergessenen Code fiir ein Zahlenschloss.

Ein Unfall liegt vor, wenn ein Ereignis unmittelbar von auBen pl6tzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahr-
zeug eingewirkt hat. Leistungsberechtigt sind auch minderjahrige ADAC Mitglieder und minderjahrige Kinder
von ADAC Mitgliedern (z. B. Teilnehmer am begleiteten Fahren).

Pannen- oder Unfallhilfe (ab der Haustiire):

Ein geschiitztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in Deutschland nicht mehr tech-
nisch fahrbereit.

Wir helfen am Schadensort durch einen ADAC StraBenwachtfahrer oder bis zu einem Betrag von 300,- €
(einschlieBlich An- und Abfahrt sowie der mitgefiihrten Kleinmaterialien) durch einen ADAC Vertrags-
partner, um die technische Fahrbereitschaft wiederherzustellen. Soweit in Deutschland zur Wiederher-
stellung der technischen Fahrbereitschaft der Einbau eines Ersatzteils erforderlich ist und dieses durch
den ADAC StraBenwachtfahrer oder einen ADAC Vertragspartner bereits mitgefiihrt wird, erfolgt als Ser-
viceleistung der Einbau des kostenpflichtigen Ersatzteiles unentgeltlich. Vom ADAC StraBenwachtfahrer
oder ADAC Vertragspartner nachgefiillter Kraftstoff ist kostenpflichtig.

a)

b) Abschleppen (ab der Haustiire):

Ein geschiitztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in Deutschland nicht mehr tech-
nisch fahrbereit.

Wir schleppen das Fahrzeug bis zu einem Betrag von 300,- € durch einen ADAC Vertragspartner unmittel-
bar vom Schadensort bis zur ndchsten geeigneten Werkstatt oder zu einem gewinschten, in gleicher
Entfernung liegenden Ort. Notwendige Sicherungs- und Einstellkosten werden von uns ibernommen.
Zusatzlich transportieren wir Gepack und Ladung durch einen ADAC Vertragspartner bis zu einem Betrag
von 300,- €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrzeug nicht méglich ist. Tiere und gewerblich
beférderte Waren werden nicht transportiert.

c) Bergung:

Ein geschiitztes Fahrzeug ist aufgrund einer Panne oder eines Unfalls in Deutschland von der StraBe ab-
gekommen und kann nur unter besonderem technischem Aufwand zum Abschleppen oder zur Weiter-
fahrt bereitgestellt werden.

Wir bergen das Fahrzeug einschlieBlich Gepack und Ladung - nicht jedoch Tiere und gewerblich befor-
derte Waren - durch einen ADAC Vertragspartner. Die Leistung wird in unbegrenzter Hohe gewdhrt.

5. Was hat das ADAC Mitglied im Schadensfall zu beachten?

a) Das ADAC Mitglied hat persénlich Anspruch auf ADAC Hilfeleistungen. Dieser Anspruch kann nicht an
Dritte abgetreten werden. Ein Anspruch auf Kostenerstattung besteht nicht.

b)  Das ADAC Mitglied hat immer ausdriicklich die Hilfe durch den ADAC anzufordern und sich als ADAC Mit-
glied auszuweisen.

c)  Die Angaben zum Schadensfall miissen wahrheitsgemaB und vollsténdig sein und mit geeigneten Unter-

lagen belegt werden.

6.  Fiir welche Schiden besteht kein Schutz?

Die Clubleistung ist nicht kostenfrei, wenn gleiche Leistungen auf Grund derselben Ursache mehrmals er-
bracht oder Schiden grob fahrldssig oder vorsatzlich herbeigefiihrt werden sowie bei mehr als vier Pannen pro
Jahr.

7. Was gilt, wenn Dritte ebenfalls verpflichtet sind, Leistungen zu erbringen?

a)  Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschadigung aus anderen Vertragen
beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit aus anderen Vertrégen eine
Entschadigung beansprucht werden kann, steht es dem ADAC Mitglied frei, wem es den Schadensfall
meldet. Meldet es den Schadensfall dem ADAC eV, wird dieser im Rahmen der Bedingungen in Vorleis-
tung treten.

Bestehen aufgrund des Schadensfalles neben der ADAC Pannen- und Unfallhilfeleistung fiir Mitglieder
auch Erstattungsanspriiche gleichen Inhalts gegen Dritte, kann insgesamt keine Entschadigung verlangt
werden, die den Gesamtschaden iibersteigt.

Als Dritte gelten nicht die ADAC Versicherung AG und die ADAC Autoversicherung AG.

b)

0

8.  Wie haftet der ADAC eV.?

Beférdern wir Fahrzeuge, Gepack, Haustiere oder Ladung, haften wir wie ein Frachtfiihrer nach den gesetzli-
chen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) in der zum Zeitpunkt des Schadenereignisses giiltigen
Fassung, jedoch tiber den gesetzlich bestimmten Hochstbetrag hinaus bis 512.000 €.

B. ADAC Premium-Mitgliedschaft
Stand: 1.2.2026

1. Was gilt bei Erwerb der ADAC Premium-Mitgliedschaft?

Die ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jederzeit beantragt werden. Das Beitragsjahr fiir die ADAC Premium-
Mitgliedschaft beginnt in dem Monat, in dem sie beantragt oder ein entsprechendes Angebot des ADAC eV.
angenommen wurde, sofern nicht ein spaterer Beginn ausdriicklich vereinbart ist. Fiir den Beginn und das
Ende des Leistungsanspruches und die Beitragszahlung der ADAC Premium-Mitgliedschaft sind die Bestim-
mungen der ADAC Pannen- und Unfallhilfe fiir ADAC Mitglieder maBgebend (siehe A. Ziffer 2).

2. Welche Leistungen beinhaltet die ADAC Premium-Mitgliedschaft?

a) Leistungen der ADAC Mitgliedschaft insbesondere die ADAC Pannen- und Unfallhilfe

b) Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, Kreditleistungen, Unfall-
Leistungen, Schliisselnotdienst-Leistungen, Ausland Haftpflicht-Lei und
Reise-Vertrags-Rechtsschutz
Der ADAC eV. hat zu Gunsten der ADAC Premium-Mitglieder einen Gruppenversicherungsvertrag mit der
ADAC Versicherung AG, 81362 Miinchen abgeschlossen, bei der das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-
Mitgliedschaft Leistungsanspriiche direkt geltend machen kann. Es gelten hierfiir die Gruppenversiche-
rungsbedingungen der ADAC Versicherung AG fiir die ADAC Premium-Mitgliedschaft.

c)  ADAC Unfall-Rechtshilfe AUSLAND
Das ADAC Premium-Mitglied bendtigt Hilfe bei der Schadensabwicklung nach einem Kraftfahrzeugunfall
im Ausland. Der ADAC eV. kann die auBergerichtliche Schadensabwicklung in geeigneten Fallen kostenlos
durch seine Clubjuristen tibernehmen. Ansonsten vermittelt der ADAC eV. auf Wunsch einen Rechtsan-
walt und iibernimmt die Korrespondenz mit diesem. Wenn die Schadensabwicklung durch einen Rechts-
anwalt vom ADAC Premium-Mitglied bezahlt werden muss, kann der ADAC eV. einen Zuschuss bis zu
1.000,- € gewdhren.

d) Rechtsberatung im Ausland
Das ADAC Premium-Mitglied benétigt eine erste Rechtsberatung bei einer mit dem StraBenverkehr zu-
sammenhangenden Rechtsfrage. Der ADAC eV. vermittelt einen Rechtsanwalt. Wenn die Rechtsberatung
vom ADAC Premium-Mitglied bezahlt werden muss, kann der ADAC eV. einen Zuschuss bis zu 200,- €
gewdhren.

e)  Uberpriifung von Versicherungsschreiben nach Verkehrsunfall

Das ADAC Premium-Mitglied benétigt Hilfe bei der Einschdtzung von Versicherungsschreiben im Rahmen
der Schadensabwicklung seines Verkehrsunfalls in Deutschland. Der ADAC eV. kann Schreiben der eige-
nen oder der gegnerischen Versicherung kostenfrei durch seine ADAC Clubjuristen bewerten, zum weite-
ren Vorgehen beraten und bei Bedarf Formulierungshilfen erstellen. Eine anwaltliche Vertretung ist von
der Leistung nicht umfasst.

3. Was gilt bei Umstellung der ADAC Premium-Mitgliedschaft?

a) Eine Umstellung zuriick in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen ist immer zur
ndchsten Beitragsfalligkeit moglich. Sie muss spatestens einen Monat vor der ndchsten Beitragsfalligkeit
in Textform mitgeteilt werden.

Nach einem Schaden, auf Grund dessen Leistungen aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft beansprucht
werden, kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leis-
tungen umgestellt werden. Zudem ist es nach einem Schadensfall einer geschiitzten Person moglich,
diese aus dem geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft auszuschlieBen. Die ADAC
Mitgliedschaft der geschiitzten Person bleibt weiter bestehen. Sowohl die Umstellung als auch der Aus-
schluss miissen spatestens 1 Monat nach Abschluss des Schadensfalles in Textform mitgeteilt werden.
Sie werden 1 Monat nach Zugang der Mitteilung wirksam. Ein Gberbleibender Beitrag aus der ADAC Pre-
mium-Mitgliedschaft wird auf Antrag zeitanteilig erstattet oder dem Beitragskonto gutgeschrieben.

Bei einer Erh6hung des Beitrags kann in Textform innerhalb einer Frist von 1 Monat nach Zugang unserer
Mitteilung die ADAC Premium-Mitgliedschaft mit Wirkung zum Termin der Beitragserhéhung in eine
ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden.

b)

o)

4. Wie kann sich der geschiitzte Personenkreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft sonst andern?

a) Eine Erweiterung des geschiitzten Personenkreises der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mit-
glieds ist jederzeit auf Antrag moglich. Fiir den Beginn und das Ende des Leistungsanspruches und die
Beitragszahlung der ADAC Premium-Mitgliedschaft fiir das neue Mitglied sind die Bestimmungen der
ADAC Pannen- und Unfallhilfe fiir ADAC Mitglieder maRgebend (siehe A. Ziffer 2). Sonstige Anderungen
des geschiitzten Personenkreises sind nur zur Beitragsfalligkeit mdglich und missen spatestens einen
Monat vor der ndchsten Beitragsfalligkeit in Textform beantragt werden.

Die volljahrigen Kinder zdhlen ab der ndchsten Beitragsfalligkeit, die auf ihren 23. Geburtstag folgt, nicht
mehr zum geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.

Mit Kiindigung der ADAC Mitgliedschaft einer geschiitzten Person endet fiir diese auch der Schutz aus
der ADAC Premium-Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.

b)

5.  Welches Recht gilt?
Es gilt deutsches Recht. Die Kommunikation wéahrend der Laufzeit der ADAC Premium-Mitgliedschaft wird in
deutscher Sprache gefiihrt.



Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen,
Kreditleistungen, Unfall-Leistungen, Schliisselnotdienst-
Leistungen, Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen und
Reise-Vertrags-Rechtsschutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft
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2020 der ADAC Versicherung AG fiir die

Allgemeine Begriffsdefinitionen

Die Leistungen werden entsprechend der jeweiligen Bestimmung in Form von Serviceleistungen oder
Kostenerstattungen erbracht. Serviceleistungen sind Leistungen tatiger Hilfe, die wir selbst zusammen
mit unseren Vertragspartnern organisieren und durchfiihren und deren Kosten wir vollstandig iiberneh-
men.

Als Wohnsitz gilt die uns in der ADAC Mitgliedschaft genannte Adresse. Ist in der Mitgliedschaftsadresse
ein Postfach oder eine Box-Nummer angegeben, ist der Ort der polizeilichen Meldung oder des iiberwie-
genden Aufenthalts maBgebend.

Als Haupt-Mitglied gilt der Vertragsinhaber der ADAC Premium-Mitgliedschaft.

Als Partner gilt der Ehepartner, Lebenspartner in eingetragener Lebenspartnerschaft sowie der in hdusli-
cher Gemeinschaft lebende nichteheliche Lebenspartner.

Eine Panne liegt bei einem Brems-, Betriebs- oder Bruchschaden vor.

Ein Unfall liegt vor, wenn die geschiitzte Person durch ein pldtzlich von auBen auf ihren Kdrper wirken-
des Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschadigung erleidet oder wenn durch eine erhdhte Kraftan-
strengung ein Gelenk verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bénder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen
werden. Bei den fahrzeugbezogenen Leistungen liegt ein Unfall vor, wenn ein Ereignis unmittelbar von
auRen plétzlich mit mechanischer Gewalt auf das Fahrzeug eingewirkt hat.

Ein Totalschaden liegt vor, wenn die Kosten einer Werkstattreparatur den Wiederbeschaffungswert des
Fahrzeugs in Deutschland am Tage des Schadens Ubersteigen. Der Wiederbeschaffungswert wird vor
Leistungserbringung von uns nach in Deutschland allgemein anerkannten Kfz-Bewertungssystemen fest-
gestellt.

Sicherungskosten sind Kosten, die anfallen, um weiteren Schaden in und am Fahrzeug zu verhindern.
Einstellkosten sind Kosten, die anfallen, wenn das Fahrzeug an einem Ort gegen Entgelt aufbewahrt
wird.

Als Entwendung gelten Diebstahl, Unterschlagung, Raub und unbefugter Gebrauch.

Eine Reise liegt vor, wenn die geschiitzte Person sich mehr als 50 km (Wegstrecke) vom Wohnsitz ent-
fernt aufhdlt. Im Geltungsbereich Europa besteht Schutz, wenn die Reise zum Zeitpunkt des Schadener-
eignisses nicht mehr als 92 Tage seit Verlassen des Wohnsitzes angedauert hat. AuBerhalb des Geltungs-
bereiches Europa besteht Schutz, wenn die Reise zum Zeitpunkt des Schadenereignisses nicht mehr als
63 Tage seit Verlassen des Wohnsitzes angedauert hat.

Bei den Auslands-Krank wird Versicherungsschutz ab Grenziibertritt ins Ausland
gewdhrt. Fir die Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 24-34 besteht im europdischen Ausland
Versicherungsschutz fiir die ersten 92 Tage, auBerhalb Europas fiir die ersten 63 Tage eines jeden Aus-
landsaufenthaltes. Fiir die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57 besteht Versiche-
rungsschutz fiir die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes.

Der Geltungsbereich Europa umfasst das geografische Europa einschlieRlich des Gebietes Deutschlands,
die auBereuropdischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres sowie die Kanarischen Inseln, Azoren und Ma-
deira. Europdisches Ausland sind die genannten Lander auBer Deutschland.

Der weltweite Geltungsbereich umfasst alle Lander dieser Welt einschlieBlich des Gebietes Deutsch-
lands. Als Ausland gelten alle diese Lander mit Ausnahme Deutschlands.

Ein Schadensfall im Sinne der Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen ist das Schadenereignis, das Haft-
pflichtanspriiche gegen die geschiitzte Person zur Folge haben kdnnte.

Ein Unwetter liegt vor bei schwerem Gewitter, orkanartigen Windbden, heftigem Starkregen, ergiebigem
Dauerregen, starkem Schneefall, Glatteis oder starkem Tauwetter.

Eine Krise liegt vor bei Invasion, Putsch und Terrorakt.

Eine Naturkatastrophe liegt vor bei Hochwasser, Erdbeben, Erdrutsch, Wirbelsturm, Vulkanausbruch
oder Lawinen.

hutz-L

Personen mit auslandischem Wohnsitz

Bei Personen mit auslandischem Wohnsitz werden die Leistungen nach §§ 22, 23, 32-34, 36-60, 63-73 weder in
Deutschland noch im ausléndischen Wohnsitzland erbracht. Fiir alle weiteren Leistungen gilt das auslédndische
Wohnsitzland weiterhin als Ausland im Sinne der Bedingungen.
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Welche Personen sind geschiitzt?

Geschiitzt sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft sowie zusdtzlich alle weiteren uns
genannten Personen des geschiitzten Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht aus-
driicklich widersprochen haben. Der geschiitzte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds
sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljahrigen Kinder zahlen ab der ndchsten Beitragsfallig-
keit, die auf ihren 23. Geburtstag folgt, nicht mehr zum geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds.

Mitgeschiitzt sind immer die minderjahrigen Kinder des Haupt-Mitglieds. Die minderjahrigen Kinder des
Partners sind mitgeschiitzt, soweit dieser selbst eine geschiitzte Person ist oder die minderjahrigen Kin-
der mit dem Haupt-Mitglied in hduslicher Gemeinschaft leben.

Bei Fahrten mit einem geschiitzten Fahrzeug sind die berechtigten Insassen des Fahrzeugs, hochstens
9 Personen einschlieBlich des Fahrers, mitgeschiitzt, soweit dies in den einzelnen Leistungen bestimmt
ist.

Die Ausiibung der Rechte aus diesen Bedingungen steht ausschlieBlich dem Haupt-Mitglied der
ADAC Premium-Mitgliedschaft zu. Zur Durchfiihrung der Leistungserbringung und Schadenregulierung
sind wir berechtigt, direkt mit den geschiitzten Personen in Verbindung zu treten und leistungsbefreiend
zu regulieren.

Welche Fahrzeuge sind geschiitzt?

Geschiitzt sind nicht zulassungspflichtige sowie zugelassene Kraftfahrzeuge, die von einer geschiitzten
Person zum Zeitpunkt des Schadens alleinverantwortlich gefiihrt werden. Das gleiche gilt, wenn die al-
leinverantwortliche Fahrt durch eine geschiitzte Person unmittelbar gestartet werden soll.

Geschtzt sind weiter alle auf die geschiitzten Personen personlich zugelassenen Kraftfahrzeuge, wenn
eine geschiitzte Person zum Zeitpunkt des Schadens als Insasse an der Fahrt teilnimmt. Das gleiche gilt,
wenn die Fahrt unmittelbar gestartet werden soll. Entsprechendes gilt fiir nichtzulassungspflichtige
Kraftfahrzeuge im Eigentum der geschiitzten Personen.

Geschiitzt ist der mitgefiihrte Anhdnger, sofern er nicht mehr als eine Achse hat. Zwei Achsen mit einem
Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse.

Das Fahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beférderung von Personen nicht mehr als 9 Sitzplét-
ze (einschlieBlich des Platzes fiir den Fahrer) haben und

- eine Gesamtbreite von 2,55 m,

- eine Gesamtldnge von 10 m,

- eine Hdhe von 3 m sowie

- eine zuldssige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht tiberschreiten.

Auch fiir den mitgefiihrten Anhénger gelten die angegebenen Mafe. Alle angegebenen MaRe gelten ein-
schlieBlich der Ladung.

In der Zulassungsbescheinigung | eingetragene Wohnmobile sind unabhdngig von den FahrzeugmaBen
geschilitzt. Folgende Leistungen werden bei Uberschreitung einer Gesamtbreite von 2,55 m, einer Ge-
samtldnge von 10 m, einer Hohe von 3,20 m einschlieBlich Ladung oder einer zuldssigen Gesamtmasse
von 7500 kg nicht erbracht: Bergung (§ 16), Fahrzeugtransport (§ 20), Pick-up-Service (§ 21) und bei To-
talschaden der Transport vom Schadenort zum Einstellort sowie vom Einstellort zum endgiiltigen Ver-
schrottungsort oder zur Zollstelle (§ 23 Absatz 2).

Gepdck und Ladung sind mitgeschiitzt, soweit dies in den einzelnen Leistungen bestimmt ist. Leicht ver-
derbliche Giiter und gewerblich beforderte Waren sind nicht geschiitzt. Tiere sind nur im Rahmen des
Anspruchs auf Riickholung von Haustieren (Hund oder Katze) (§ 29) geschiitzt.
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Was gilt, wenn keine geschiitzte Person an der Fahrt teilnimmt?

Wenn keine geschiitzte Person zum Zeitpunkt des Schadens an der Fahrt teilnimmt, werden fiir das
Kraftfahrzeug, das auf eine geschiitzte Person personlich zugelassen ist, folgende Leistungen erbracht:
Pannen- oder Unfallhilfe (§ 13), Hilfe bei verlorenen und defekten Fahrzeugschliisseln (§ 14), Abschlep-
pen (§ 15), Bergung (§ 16), Fahrzeugtransport (§ 20), Ersatzteilversand (§ 22) und Fahrzeugverzollung
und -verschrottung (§ 23).

Die Leistungen nach Absatz 1 werden fiir den mitgefiihrten Anhdnger erbracht, sofern er nicht mehr als
eine Achse hat. Zwei Achsen mit einem Abstand von weniger als 1 m gelten als eine Achse.

Das Fahrzeug darf nach Bauart und Einrichtung zur Beférderung von Personen nicht mehr als 9 Sitzplat-
ze (einschlieBlich des Platzes fiir den Fahrer) haben und

- eine Gesamtbreite von 2,55 m,

- eine Gesamtldnge von 10 m,

- eine Hohe von 3 m sowie

- eine zuldssige Gesamtmasse von 3.500 kg nicht iiberschreiten.

Alle angegebenen MaBe gelten einschlieBlich der Ladung. Auch fiir den mitgefiihrten Anhanger gelten
die angegebenen MaRe.

Die Leistungen nach Absatz 1 werden fiir in der Zulassungsbescheinigung | eingetragene Wohnmobile
unabhingig von den FahrzeugmaBen erbracht. Folgende Leistungen werden bei Uberschreitung einer
Gesamtbreite von 2,55 m, einer Gesamtldnge von 10 m, einer Hohe von 3,20 m einschlieBlich Ladung
oder einer zuldssigen Gesamtmasse von 7.500 kg nicht erbracht: Bergung (§ 16), Fahrzeugtransport
(§ 20) und bei Totalschaden der Transport vom Schadenort zum Einstellort sowie vom Einstellort zum
endgiiltigen Verschrottungsort oder zur Zollstelle (§ 23 Absatz 2).

Gepdck und Ladung sind mitgeschiitzt, soweit dies in den einzelnen Leistungen bestimmt ist. Leicht ver-
derbliche Giiter, gewerblich befoérderte Waren und Tiere sind nicht geschiitzt.

Fiir welche Schdden besteht kein Schutz?

Nicht geschiitzt sind Schaden,

a) mit Fahrzeugen, die bei Eintritt des Schadens zur gewerbsméaRigen Personenbefdrderung oder zur ge-
werbsmaRBigen Vermietung verwendet worden sind,

b) wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte; die Ver-
pflichtung zur Leistung bleibt jedoch gegeniiber den geschiitzten Personen bestehen, die davon ohne
Verschulden keine Kenntnis hatten;

) die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Verfiigung von hoher Hand, Erdbeben oder Kernenergie
verursacht wurden;

d) die bei Beteiligungen an Fahrveranstaltungen entstehen, bei denen eine Hochstgeschwindigkeit er-
zielt werden soll und bei den dazugehérigen Ubungsfahrten. Firmenfahrzeuge sind bei Fahrveranstal-
tungen, auch wenn es nicht auf Erzielung einer Hochstgeschwindigkeit ankommt, nicht geschiitzt. Die
Leistungen nach Erkrankung, Verletzung, Tod und anderen Notfdllen (§§ 24-36) gelten jedoch;

e) mit Werksfahrzeugen bei Erprobungsfahrten;

f) wenn die geschiitzte Person den Schadensfall vorsatzlich herbeigefiihrt hat. Hat die geschiitzte Per-
son den Schadensfall grob fahrldssig herbeigefiihrt, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der
Schwere ihres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen.

Auf die Unfall-Leistungen besteht nur dann kein Anspruch, wenn der Unfall vorsdtzlich herbeigefiihrt

wurde.

Fiir die weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen nach §§ 37-57 gilt die Bestimmung des § 55.

Fiir den Schliisselnotdienst gilt die Bestimmung des § 64.

Bei einem Auslandsreise-Haftpflicht-Schaden gilt die Bestimmung des § 70.

Beim Reise-Vertrags-Rechtsschutz gilt die Bestimmung des § 76.

Textform

Fiir alle Anzeigen und Erkldrungen ist, soweit nicht die Verpflichtung zur Meldung des Schadens (iber den
ADAC Notruf besteht, die Abgabe in Textform ausreichend.
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Welche Pflichten (Obli heiten) sind im Sc fall zu beachten?

Die geschiitzten Personen haben

a) uns Gber den ADAC Notruf unverziiglich bei allen Schdden zu verstandigen.

b) uns vollstandig und wahrheitsgemaR iiber samtliche Umstande des Schadens zu unterrichten. Auf Ver-
langen sind Auskiinfte in Textform zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Die zur
Erstattung beantragten Kosten sind mit den Originalrechnungen nachzuweisen. Die Originalrechnun-
gen werden unser Eigentum.

¢) jeden Schaden so gering wie méglich zu halten und dabei unsere Weisungen zu befolgen. Aufwendun-
gen, die durch die Abwendung oder Minderung des Schadens entstehen, werden von uns ersetzt, so-
weit die geschiitzte Person sie den Umstanden nach fiir geboten halten durfte. Sind wir berechtigt
unsere Leistung zu kiirzen, kénnen wir auch den Aufwendungsersatz entsprechend kiirzen.

Fir die Priifung unserer Leistungspflicht bendtigen wir moglicherweise Auskiinfte von

- Arzten, die die geschiitzte Person vor oder nach dem Schadensfall behandelt oder untersucht haben,

- anderen Versicherern, Pflegepersonen sowie Bediensteten von Krankenhdusern, sonstigen Kranken-
anstalten, Pflegeheimen, Versicherungstragern und Behdrden.

Sie oder die geschiitzte Person miissen es uns ermdglichen, die erforderlichen Auskiinfte zu erhalten.

Dazu kann die geschiitzte Person die Arzte und die genannten Stellen ermachtigen, uns die Auskiinfte

direkt zu erteilen. Ansonsten kann die geschiitzte Person die Auskiinfte selbst einholen und uns zur Ver-

fiigung stellen.

Bei einem Anspruch auf die Unfall-Leistungen nach § 61 und § 62 sind die geschiitzten Personen ver-

pflichtet, sich auf unser Verlangen von einem von uns beauftragten drztlichen Spezialisten untersuchen

zu lassen.

Verletzen die geschiitzten Personen vorsétzlich eine der geregelten Pflichten, sind wir von unserer Leis-

tungsverpflichtung frei. Verletzen die geschiitzten Personen ihre Pflichten grob fahrldssig, sind wir be-

rechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere ihres Verschuldens entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen.

Weisen die geschiitzten Personen nach, dass sie ihre Pflichten nicht grob fahrldssig verletzt haben, bleibt

unsere Leistungsverpflichtung bestehen. Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit die geschiitzten Per-

sonen nachweisen, dass die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Schadens-
falles noch fiir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursdchlich war. Dies gilt nicht,
wenn die geschiitzten Personen die Pflicht arglistig verletzt haben.

Bei den Auslands-Krankenschutz-Leistungen gelten zusatzlich die Bestimmungen des § 56 und § 57.

Beim Schliisselnotdienst gilt die Bestimmung des § 65.

Bei einem Auslandsreise-Haftpflicht-Schaden gelten die Bestimmungen des § 71 und § 72.

Beim Reise-Vertrags-Rechtsschutz gelten die Bestimmungen des § 80 Absatz 2 bis Absatz 4.

Was gilt, wenn Dritte ebenfalls verpflichtet sind, Leistungen zu erbringen (Subsidiaritit)?

Soweit im Schadensfall ein Dritter leistungspflichtig ist oder eine Entschddigung aus anderen Versiche-
rungsvertragen beansprucht werden kann, gehen diese Leistungsverpflichtungen vor. Soweit aus ande-
ren Versicherungsvertragen eine Entschadigung beansprucht werden kann, steht es der geschiitzten
Person frei, wem sie den Schadensfall meldet. Meldet sie ihn der ADAC Versicherung AG, wird diese im
Rahmen der Bedingungen in Vorleistung treten.

Bestehen aufgrund desselben Schadensfalles neben den Anspriichen auf unsere Leistung auch Erstat-
tungsanspriiche gleichen Inhalts gegen Dritte, kann insgesamt keine Entschadigung verlangt werden, die
den Gesamtschaden Ubersteigt.

Soweit Schutz im Schadensfall bereits aus einer ADAC Mitgliedschaft besteht, besteht kein Leistungsan-
spruch aus der ADAC Premium-Mitgliedschaft.

Konnen Anspriiche auf Leistungen abgetreten oder verpfindet werden?

Anspriiche auf Leistungen diirfen nur mit unserer Zustimmung abgetreten werden. Ohne unsere Zustim-
mung ist eine Abtretung zuldssig, wenn im konkreten Fall bei der Abtretung kein schiitzenswertes Inter-
esse unsererseits entgegensteht. Ein solches liegt insbesondere dann vor, wenn durch die Abtretung un-
sere Interessen an einer geordneten Schadenregulierung, an der Vermeidung von Missbrauch oder an der
Wahrung vertraglicher Pflichten beeintréchtigt werden.

Diese Beschrankung gilt nicht fir auf Geld gerichtete Anspriiche oder wenn Sie nachweisen konnen, dass
berechtigte Belange an der Abtretbarkeit vorliegen, die unsere Interessen am Abtretungsabschluss {iber-
wiegen.

Die Abtretung von Anspriichen ist uns in Textform anzuzeigen.

Anspriiche auf Leistungen kénnen ohne unsere Zustimmung nicht verpfandet werden.
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Wie haftet die ADAC Versicherung AG?

Befdrdern wir Ersatzteile, Arzneimittel, Fahrzeuge, Gepéck oder Haustiere, haften wir wie ein Frachtfiihrer nach
den gesetzlichen Haftungsbestimmungen in der zum Zeitpunkt des Schadensereignisses giiltigen Fassung, je-
doch tiber den gesetzlich bestimmten Hochstbetrag hinaus bis zu 512.000,- €. Wir haften insbesondere

a)
b)

0

§12

bei Beforderungen innerhalb Deutschlands nach dem Handelsgesetzbuch (HGB),

bei grenziiberschreitenden Beférderungen nach dem Ubereinkommen iiber den Beforderungsvertrag im
internationalen StraRengiterverkehr (CMR),

bei Verfrachtung im internationalen Eisenbahnverkehr nach dem Ubereinkommen (ber den inter-
nationalen Eisenbahnverkehr (COTIF).

Telefonkosten

Telefonkosten zur Abforderung von Serviceleistungen werden von uns erstattet.

m Fahrzeugbezogene Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft
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Pannen- oder Unfallhilfe

Ein geschiitztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls oder aufgrund der Entwen-
dung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit.

Wir helfen als Serviceleistung am Schadenort in Deutschland durch einen ADAC StraBenwachtfahrer oder
bis zu einem Betrag von 300,- € (einschlieBlich An- und Abfahrt sowie der mitgefiihrten Kleinmateriali-
en) durch einen ADAC Vertragspartner, um die technische Fahrbereitschaft wiederherzustellen. Im Aus-
land besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch bis zu insgesamt 300,- € (einschlieB-
lich An- und Abfahrt sowie der von Hilfsfahrzeugen mitgefiihrten Kleinmaterialien). Soweit in Deutsch-
land zur Wiederherstellung der technischen Fahrbereitschaft der Einbau eines Ersatzteils erforderlich ist
und dieses durch den ADAC StraBenwachtfahrer oder einen ADAC Vertragspartner bereits mitgefiihrt
wird, erfolgt als Serviceleistung der Einbau des kostenpflichtigen Ersatzteils unentgeltlich.

Hilfe bei verlorenen oder defekten Fahrzeugschliisseln

Ein geschiitztes Fahrzeug kann in Europa aufgrund Verlustes, Entwendung oder Defektes des Fahrzeug-
schliissels, Einschlusses des Fahrzeugschliissels im Fahrzeug oder Defektes der Wegfahrsperre nicht
mehr gefahren werden.

Wir erstatten in Deutschland die Kosten bis zu insgesamt 120,- € fiir die Besorgung eines Ersatzschliis-
sels oder der Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort durch einen ADAC StraBenwacht-
fahrer oder einen ADAC Vertragspartner. Die Kosten des Ersatzschliissels selbst ibernehmen wir nicht. Im
europdischen Ausland besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch bis zu insgesamt
120,- €.

Abschleppen

Ein geschiitztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls oder der Entwendung von
Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit oder es wurde nach einer Entwendung (noch nicht in
fremdem Eigentum) wieder aufgefunden.

Wir schleppen als Serviceleistung in Deutschland das Fahrzeug bis zu einem Betrag von 300,- € durch
einen ADAC Vertragspartner unmittelbar vom Schadenort bis zur ndchsten geeigneten Werkstatt oder zu
einem gew{inschten, in gleicher Entfernung liegenden Ort.

Schleppen wir stattdessen das Fahrzeug als Serviceleistung in Deutschland durch einen ADAC Vertrags-
partner unmittelbar vom Schadenort in eine maximal 100 km (Luftlinie) entfernte Werkstatt Ihrer Wahl
(Wunschwerkstatt) oder zu einem gewiinschten, in gleicher Entfernung liegenden Ort ibernehmen wir
die zusatzlichen Kosten, bei Wohnmobilen jedoch nur bis zu einem Betrag von insgesamt 500,- €.

Wir erstatten im Ausland die Kosten des Abschleppens bis zu einem Betrag von 300,- € bis zur ndchsten
geeigneten Werkstatt oder zu einem gewiinschten, in gleicher Entfernung liegenden Ort.

Notwendige Sicherungs- und Einstellkosten werden von uns (ibernommen.

Zusatzlich transportieren wir als Serviceleistung in Deutschland Gepdck und Ladung durch einen ADAC
Vertragspartner bis zu einem Betrag von 300,- €, wenn ein Transport zusammen mit dem Fahrzeug nicht
maglich ist. Im Ausland besteht in gleichem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch bis zu jeweils
300,- €.

Kosten bei Fahrzeugen und deren Ladung, die zur Beweissicherung oder Gefahrenabwehr beschlagnahmt
oder sichergestellt wurden, werden nicht erstattet.

Bergung

Ein geschiitztes Fahrzeug ist weltweit aufgrund einer Panne, eines Unfalls oder im Zuge einer Entwen-
dung (noch nicht in fremdem Eigentum) von der StraRe abgekommen und kann nur unter besonderem
technischem Aufwand zum Abschleppen oder zur Weiterfahrt bereitgestellt werden.

Wir bergen als Serviceleistung in Deutschland das Fahrzeug einschlieBlich Gepéck und Ladung durch ei-
nen ADAC Vertragspartner. Die Leistung wird in unbegrenzter Hohe gewdhrt. Im Ausland besteht in glei-
chem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch in unbegrenzter Hohe.

Kurzfahrten nach Fahrzeugausfall

Ein geschiitztes Fahrzeug hat in Europa eine Panne, einen Unfall, es wurde entwendet oder es ist auf-
grund der Entwendung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit. Die geschiitzte Person oder
die berechtigten Insassen miissen deshalb zusatzliche Fahrten unternehmen.

Wir erstatten die Kosten fiir 6ffentliche Verkehrsmittel und Taxis pro Schadensfall bis zu insgesamt
50,- €.

Fahrtkosten nach Fahrzeugausfall

Ein geschiitztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne, eines Unfalls oder aufgrund der Entwen-
dung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit und kann auch am Tag nach dem Schaden
nicht wieder in einen technisch fahrbereiten Zustand versetzt werden oder es wurde entwendet. Im Falle
einer Panne hat sich diese mindestens 50 km (Wegstrecke) vom Wohnsitz der geschiitzten Person ent-
fernt ereignet. Die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen reisen weiter oder fahren nach Hau-
se.

Wir stellen in Deutschland fiir die Dauer des Fahrzeugausfalles, maximal bis zu 7 Tagen, mietkostenfrei
als Serviceleistung ein ADAC Clubmobil iiber die ADAC Autovermietung GmbH oder ein anderes Fahr-
zeug zur Verfiigung. Bei einem Schaden im europdischen Ausland erstatten wir die Mietwagenkosten fiir
die direkte Heimreise zum Wohnsitz der geschiitzten Person bis zu insgesamt 500,- €. Ansonsten vermit-
teln wir nach Maglichkeit in Deutschland und im europdischen Ausland einen Mietwagen und erstatten
die Mietwagenkosten bis zu 52,- € fiir jeden Tag des Fahrzeugausfalles fir langstens 7 Tage, insgesamt
bis zu 364,- €. Zur Ubernahme eines ADAC Clubmobils/Mietwagens ist die Hinterlegung einer marktiibli-
chen Kaution erforderlich.

Anstelle eines ADAC Clubmobils/Mietwagens kann die Bahn als Fortbewegungsmittel gewdhlt werden.
Wir erstatten die Bahnfahrtkosten 1. Klasse fiir die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen in-
klusive Gepack und Ladung fiir die Fahrt zum Zielort und zuriick zum Schadenort. Die Bahnfahrtkosten
werden auch erstattet, wenn die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen stattdessen zum
Wohnsitz der geschiitzten Person zuriickfahren. Fir die Abholung des reparierten Fahrzeugs erstatten
wir zusdtzlich die Bahnfahrtkosten fiir eine Person vom jeweiligen Wohnsitz zum Schadenort.

Hat sich der Schaden mindestens 1.200 km vom Wohnsitz entfernt ereignet, kann anstelle eines ADAC
Clubmobils/Mietwagens oder der Bahn das Flugzeug fiir die Riickreise zum Wohnsitz der geschitzten
Person gewdhlt werden. Wir erstatten die Flugkosten fiir die Economyklasse fiir die geschiitzte Person
und die berechtigten Insassen inklusive Gepack und Ladung.

Die Reparaturrechnung des geschiitzten Fahrzeugs bzw. ein Nachweis tiber dessen Abmeldung bei Total-
schaden ist vorzulegen. Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestatigung nachzuweisen.

Ubernact nach Fahr;
Ein geschiitztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr technisch
fahrbereit und kann auch am Schadentag nicht wieder in einen technisch fahrbereiten Zustand versetzt
werden, oder es wurde entwendet. Der Schaden hat sich mindestens 50 km (Wegstrecke) vom Wohnsitz
der geschiitzten Person entfernt ereignet. Die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen miissen
deshalb zusitzlich ibernachten.

Wir vermitteln nach Méglichkeit ein Hotel fiir die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen und
erstatten die Ubernachtungskosten bis zu 85,~ € pro Person und Nacht fiir langstens 3 Ubernachtungen.
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Kann die technische Fahrbereitschaft des Fahrzeugs am Tag nach dem Schaden wiederhergestellt wer-
den und besteht kein Anspruch auf Fahrtkosten nach Fahrzeugausfall (§ 18), erstatten wir anstelle der
Kosten fiir die Ubernachtung die Fahrkosten bis zu insgesamt 85,- €.

Die Reparaturrechnung des geschiitzten Fahrzeugs bzw. ein Nachweis tiber dessen Abmeldung bei Total-
schaden ist vorzulegen. Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestatigung nachzuweisen.

Fahrzeugtransport

Ein geschiitztes Fahrzeug ist in Europa aufgrund einer Panne oder eines Unfalls nicht mehr technisch
fahrbereit. Der Schaden wurde durch eine Werkstatt festgestellt. Es liegt kein Totalschaden vor. Bei ei-
nem Schaden in Deutschland kann das geschiitzte Fahrzeug auch am Tag nach dem Schaden nicht wie-
der technisch fahrbereit gemacht werden. Bei einem Schaden im europdischen Ausland ist eine Instand-
setzung im Umkreis von 50 km vom Schadenort innerhalb von 3 Werktagen - auch mit Ersatzteilversand
nach § 22 - nicht durchfiihrbar.

Wir transportieren als Serviceleistung das Fahrzeug mit Gepack und Ladung durch einen ADAC Vertrags-
partner vom Einstellort zu einer Reparaturwerkstatt an den Wohnsitz der geschiitzten Person. Kann das
Fahrzeug auch am Zielort repariert werden, wird es dorthin transportiert, wenn dadurch keine héheren
Kosten entstehen. Kénnen Gepack und Ladung nicht zusammen mit dem Fahrzeug transportiert werden,
veranlassen wir als Serviceleistung einen getrennten Transport zum Wohnsitz oder zum Zielort.

In Deutschland schleppen wir als Serviceleistung das Fahrzeug - soweit erforderlich - vom Schadenort
zum Einstellort, von dem aus der Fahrzeugtransport erfolgt. Im europdischen Ausland vermitteln wir ein
Abschleppunternehmen, welches das Fahrzeug - soweit erforderlich - vom Schadenort zum Einstellort
abschleppt und erstatten die Abschleppkosten in voller Hohe.

Notwendige Sicherungskosten und durch unsere Leistungsorganisation entstehende Einstellkosten wer-
den von uns ibernommen.

Die Leistung wird auch erbracht, wenn das geschiitzte Fahrzeug nach einer Entwendung wieder aufge-
funden wurde, noch nicht in fremdes Eigentum {ibergegangen ist und kein Totalschaden vorliegt.

Ist der Schaden auBerhalb Europas eingetreten, wird die Leistung ab der Grenze des Geltungsbereiches
Europa erbracht.

Pick-up-Service (in Deutschland)

Bei Schaden in Deutschland und Vorliegen der Voraussetzungen eines Fahrzeugtransports nach § 20 wer-
den die geschiitzte Person und die berechtigten Insassen als Serviceleistung zusammen mit dem ge-
schiitzten Fahrzeug durch einen ADAC Vertragspartner zum Wohnsitz der geschiitzten Person in Deutsch-
land gebracht. Ein Transport zum Zielort wird durchgefiihrt, wenn dadurch keine héheren Kosten entste-
hen.

Ist der Personentransport zusammen mit dem Fahrzeug nicht moglich, ibernehmen wir die Fahrtkosten
nach §18.

Ersatzteilversand (nicht in Deutschland)

Ein geschiitztes Fahrzeug ist in Europa auBerhalb Deutschlands aufgrund einer Panne, eines Unfalls oder
einer Entwendung von Fahrzeugteilen nicht mehr technisch fahrbereit. Zur Wiederherstellung der tech-
nischen Fahrbereitschaft sind Ersatzteile erforderlich, deren Beschaffung an Ort und Stelle nicht moglich
ist.

Wir besorgen und versenden als Serviceleistung die Ersatzteile und {ibernehmen die Kosten fiir den
Riicktransport von Austauschteilen (Getriebe, Achsen, Motoren). Die Kosten der Ersatzteile tragen wir
nicht. Wir kénnen eine Sicherheit in Hohe des Ersatzteilwerts verlangen.

Die Abholung der Ersatzteile und die Ausldsung beim Zoll miissen von der geschiitzten Person veranlasst
werden. Die Kosten fiir die Abholung der Ersatzteile werden von uns ersetzt. Holt die geschiitzte Person
schuldhaft Ersatzteile am Bestimmungsort nicht ab, so ist uns der daraus entstehende Schaden zu erset-
zen.

Ein Ersatzteilversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung fir die Ein- bzw. Ausfuhr erlangt werden
kann. Ausgeschlossen ist der Versand von Lacken, Olen, Schmiermitteln sowie von gefihrlichen Giitern
nach den Gefahrgutverordnungen.

Fahrzeugverzollung und -verschrottung (nicht in Deutschland)

Ein geschiitztes Fahrzeug kann in Europa auBerhalb Deutschlands aufgrund eines Totalschadens nach
Panne, Unfall oder Entwendung nicht aus dem Ausland zuriickgebracht werden.

Wir erledigen als Serviceleistung die Verzollung und Verschrottung sowie den Transport vom Schadenort
zum Einstellort und vom Einstellort zum endgiiltigen Verschrottungsort oder zur Zollstelle. Wir transpor-
tieren Gepack und Ladung als Serviceleistung zum Wohnsitz der geschiitzten Person, wenn ein Transport
zusammen mit dem gewahlten Heimreisemittel nicht mdglich ist. Die durch unsere Leistungsorganisati-
on entstehenden Einstellkosten werden ibernommen. Falls Restertrage aus der Verschrottung anfallen,
werden diese ausbezahlt.

Eine Verzollung oder Verschrottung erfolgt nicht, wenn gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen oder
das Fahrzeug nach Entwendung in fremdes Eigentum iibergegangen ist.

Die Entwendung ist durch eine polizeiliche Bestatigung nachzuweisen.

m Personenbezogene Leistungen und Auslands-Krankenschutz-Leistungen der
ADAC Premium-Mitgliedschaft
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Krankenriicktransport

Eine geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im auslandischen Wohnsitzland auf einer Rei-
se oder Ubertritt die Grenze ins Ausland und es tritt hierbei eine akute, unerwartete Erkrankung oder
Verletzung auf. Ein Krankenriicktransport ist nach Riicksprache des ADAC Arztes mit dem behandelnden
Arzt medizinisch sinnvoll und vertretbar. Sinnvoll kann der Riicktransport z.B. dann sein, wenn nach
drztlicher Prognose die stationdre Behandlung im Ausland langer als 14 Tage dauern wiirde.

Wir fiihren den Krankenriicktransport als Serviceleistung selbst durch oder veranlassen ihn und sorgen
- falls erforderlich - fiir die medizinische Betreuung und Begleitung durch einen Arzt oder Sanitdter. Der
Krankenriicktransport erfolgt zum Wohnsitz der geschiitzten Person oder zu einem am Wohnsitz der ge-
schiitzten Person nachstgelegenen und aus medizinischer Sicht geeigneten Krankenhaus.

Der ADAC Arzt und der behandelnde Arzt entscheiden tber den Transportzeitpunkt und das geeignete
Transportmittel.

Die Transportfahigkeit muss vom behandelnden Arzt bescheinigt werden. Die Erkrankung oder Verlet-
zung und deren Dauer sind durch ein Attest des behandelnden Arztes nachzuweisen.

Im Rahmen des von uns durchgefiihrten oder veranlassten Transportes iibernehmen wir zusatzlich die
Kosten fiir eine Begleitperson, wenn die Begleitung oder Betreuung medizinisch erforderlich ist oder von
uns, dem Transportunternehmen oder den Behdrden angeordnet ist. Bei minderjahrigen geschiitzten
Personen iibernehmen wir die Kosten der Begleitperson in jedem Fall.

Kann sich die geschiitzte Person nicht um ihr auf der Reise mitgefiihrtes Gepack kiimmern, transportie-
ren wir das transportbereite Gepdck als Serviceleistung zu deren Wohnsitz.

In Europa wird diese Leistung auch fiir die berechtigten Insassen auf einer Reise mit einem geschiitzten
Fahrzeug erbracht.

Heimholung von Kindern

Eine geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im ausldndischen Wohnsitzland auf einer Rei-
se oder iibertritt die Grenze ins Ausland und kann wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod nicht fiir mit-
genommene eigene oder fremde Kinder unter 16 Jahren sorgen. Fiir eine Betreuung der Kinder stehen
auch keine nahestehenden Personen vor Ort zur Verfiigung. Das Gleiche gilt fiir die eigenen Kinder tiber
16 Jahren, die aufgrund einer Behinderung auf stdandige Betreuung angewiesen sind.

Wir stellen als Serviceleistung eine Begleitperson zur Verfiigung, die die Kinder an deren Wohnsitz oder
an den Wohnsitz der aufnehmenden Person bringt. Wenn das urspriingliche Verkehrsmittel nicht benutzt
werden kann, erstatten wir auch die zusatzlichen Fahrtkosten.

Ist ein Transport des transportbereiten Gepdcks der nach Hause zu bringenden Kinder zusammen mit
deren Heimholung nicht moglich, transportieren wir es als Serviceleistung zum Wohnsitz der Kinder oder
der aufnehmenden Person.

Fahrzeugriickholung bei Fahrerausfall

Eine geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im auslandischen Wohnsitzland auf einer Rei-
se oder ibertritt die Grenze ins europdische Ausland und kann mit dem geschiitzten Fahrzeug aufgrund
akuter, unerwarteter Erkrankung, Verletzung oder Tod das Fahrzeug nicht mehr selbst fahren. Die Fahr-
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unfdhigkeit muss ldnger als 3 Tage dauern. Es ist auch kein geeigneter Beifahrer in der Lage, das ge-
schiitzte Fahrzeug nach Hause zu fahren.

Wir stellen als Serviceleistung einen Fahrer zur Verfligung, der das Fahrzeug zusammen mit Insassen,
transportbereitem Gepack und Ladung zum Wohnsitz der geschiitzten Person zuriickfahrt. Soweit keine
Insassen mit zuriickfahren, kdnnen wir das Fahrzeug auf andere Weise zuriickholen. Alle sonstigen Kos-
ten der Riickfiihrung werden nicht erstattet.

Ist der Schaden auBerhalb Europas eingetreten, wird die Leistung ab der Grenze des Geltungsbereiches
Europa erbracht.

Die Erkrankung und Verletzung und die voraussichtliche Dauer der Fahrunfdhigkeit sind durch ein Attest
des behandelnden Arztes nachzuweisen. Das Fahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher und frei ver-
figbar sein.

Ubernachtungskosten

Die geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im auslandischen Wohnsitzland auf einer Reise
oder Ubertritt die Grenze ins Ausland und muss bis zur Durchfiihrung der Leistung Krankenriicktransport
(§ 24), Heimholung von Kindern (§ 25) oder Fahrzeugriickholung bei Fahrerausfall (§ 26) zusétzlich tiber-
nachten.

Wir vermitteln nach Moglichkeit ein Hotel fiir die geschiitzte Person und erstatten bis zur Durchfiihrung
der genannten Leistungen die Ubernachtungskosten bis zu 85,- € pro Person und Nacht fir lingstens
3 Ubernachtungen.

In Europa wird diese Leistung auch fiir die berechtigten Insassen auf einer Reise mit einem geschiitzten
Fahrzeug erbracht.

Krankenbesuch

Eine geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im auslandischen Wohnsitzland auf einer Rei-
se oder {bertritt die Grenze ins Ausland und es tritt bei ihr eine Erkrankung oder Verletzung auf. Ein
Krankenhausaufenthalt von mehr als 2 Wochen am Ort der Erkrankung oder Verletzung ist deshalb nétig.
Wir erstatten die durch den Krankenbesuch von nahestehenden Personen zusdtzlich verursachten Fahrt-
und Ubernachtungskosten pro Schadensfall bis zu insgesamt 1.000,- €.

Eine Bestatigung des Krankenhauses iiber die Dauer des Krankenhausaufenthaltes ist vorzulegen.

In Europa wird diese Leistung auch fiir die berechtigten Insassen auf einer Reise mit einem geschiitzten
Fahrzeug erbracht.

Riickholung von Haustieren (Hund oder Katze)

Eine geschiitzte Person befindet sich in Deutschland oder im auslandischen Wohnsitzland auf einer Rei-
se oder {bertritt die Grenze ins Ausland und kann wegen Erkrankung, Verletzung oder Tod nicht fiir ei-
nen von zu Hause mitgenommenen Hund oder eine von zu Hause mitgenommene Katze sorgen. Fiir eine
Betreuung des Haustieres stehen auch keine anderen Personen vor Ort oder weitere Mitreisende zur
Verfiigung.

Wir bringen als Serviceleistung das Haustier zum Wohnsitz der geschiitzten Person, zu einer von ihr ge-
nannten Person oder zu einem Tierheim in der Ndhe ihres Wohnsitzes.

Die Riickholung erfolgt, wenn das Haustier gesund ist, keine behdrdlichen oder tierdrztlichen Bestim-
mungen entgegenstehen, das Haustier transportbereit ist und von dem Haustier keine Gefahr ausgeht.
Auf unsere Anforderung ist vor der Riickholung ein (amts-)tierdrztliches Attest einzuholen.

AufBerplanmdRige Heimreise

Eine geschiitzte Person befindet sich weltweit auf einer Reise und muss diese abbrechen oder verlan-

gern, weil

a) der Partner oder ein naher Verwandter (Kinder, Eltern, Geschwister, GroBeltern, Enkel oder Schwieger-
eltern oder -kinder) verstirbt, lebensbedrohlich erkrankt oder schwer verletzt wird oder

b) ein erheblicher Schaden an ihrem oder am Vermégen der Personen des geschiitzten Personenkreises
infolge von Feuer, Sturm, Hagel, Hochwasser, Sturmflut, Uberschwemmung, Bergrutsch, Erdbeben,
Schneelawine oder vorsdtzlicher Straftat eines Dritten entstanden ist.

Wir erstatten die durch die auBerplanméBige Heimreise zusdtzlich anfallenden Fahrtkosten fiir die direk-

te Heimreise zum Wohnsitz der geschiitzten Person oder fiir die Fahrt zum Ort des Ereignisses und die

hierbei entstehenden zusatzlichen Ubernachtungskosten fiir die geschiitzte Person. Der Héchstbetrag

fiir diese Leistung betrégt 2.600,- € pro Schadensfall fiir alle geschiitzten Personen zusammen.

Kann die auBerplanmaRige Heimreise nicht mit dem geschiitzten Fahrzeug angetreten werden und ist

auch kein geeigneter Beifahrer in der Lage, das geschiitzte Fahrzeug nach Hause zu fahren, so bringen

wir bei einem Schaden innerhalb Europas als Serviceleistung das geschiitzte Fahrzeug zum Wohnsitz der

geschiitzten Person zuriick.

Der Grund fiir die auBerplanmaRige Heimreise ist nachzuweisen.

Hilfe in besonderen Notfdllen

Eine geschiitzte Person gerdat weltweit auf einer Reise in einen besonderen Notfall und benétigt Hilfe,
um erhebliche Nachteile, insbesondere fiir Gesundheit und Vermdgen, zu vermeiden.

Wir veranlassen die erforderlichen MaRnahmen und iibernehmen die Kosten pro Schadensfall bis zu
insgesamt 500,- €.

Kommt es auf einer Reise in Deutschland zu einem Todesfall einer geschiitzten Person, sind wir auf
Wunsch bei der Organisation der Uberfiihrung an deren Wohnsitz behilflich und iibernehmen anstelle
der Kosten nach Absatz 2 die Uberfiihrungskosten bis zu insgesamt 500,- €.

Nicht unter den Schutz fallen Wiederbeschaffungs- und Reparaturkosten sowie Notfdlle aufgrund einer
Nicht- oder Schlechterfiillung von mit einer Reise im Zusammenhang stehenden Transport- und Unter-
bringungsvertragen.

Arzneimittel- und Brillenversand (nicht in Deutschland)

Eine geschiitzte Person (bertritt die Grenze ins Ausland und bendtigt zur Aufrechterhaltung oder Wie-
derherstellung ihrer Gesundheit ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, dessen Beschaffung an Ort
und Stelle nicht moglich ist. Der ADAC Arzt entscheidet nach Riicksprache mit dem behandelnden Arzt
im Ausland oder dem Hausarzt tiber die Notwendigkeit eines Arzneimittelversandes.

Wir besorgen und versenden als Serviceleistung das Arzneimittel. Die Kosten des Arzneimittels tragen
wir nicht.

Ein Arzneimittelversand erfolgt nicht, wenn keine Genehmigung zur Ein- bzw. Ausfuhr erlangt werden
kann, der ADAC Arzt ein im Ausland erhdltliches Ersatzpraparat nennen kann oder das Arzneimittel als
Suchtmittel gilt.

Die Abholung des Arzneimittels und die Ausldsung beim Zoll miissen von der geschiitzten Person veran-
lasst werden. Die notwendigen Kosten fiir die Abholung des Arzneimittels werden von uns erstattet. Wird
das Arzneimittel am Bestimmungsort schuldhaft nicht abgeholt, ist uns der daraus entstehende Schaden
zu ersetzen.

Eine geschiitzte Person Ubertritt die Grenze ins Ausland und die drztlich verschriebene Brille oder Kon-
taktlinsen sind beschadigt, verloren oder entwendet worden. Es besteht keine andere Méglichkeit, vor
Ort einen Ersatz zu beschaffen. Wir senden als Serviceleistung eine Ersatzbrille vom Wohnsitz zu. Voraus-
setzung ist, dass uns die Ersatzbrille ausgehdndigt wird. Die Bestimmungen fir den Arzneimittelversand
nach Absatz 3 und & gelten entsprechend.

In Europa wird diese Leistung auch fir die berechtigten Insassen auf einer Reise mit einem geschiitzten
Fahrzeug erbracht.

Hilfe bei Verlust von Reisedokumenten (nicht in Deutschland)

Eine geschiitzte Person befindet sich weltweit auf einer Reise auBerhalb Deutschlands und verliert wich-
tige Dokumente oder diese werden entwendet.

Wir helfen bei der Ersatzbeschaffung von Pass, Personalausweis, Fiihrerschein und der Sperrung von
Kreditkarten.

Wir erstatten die durch die Ersatzbeschaffung zusitzlich verursachten Telefon-, Fahrt- und Ubernach-
tungskosten sowie die amtlichen Gebiihren der Ausstellungsbehdrde im Ausland pro Schadensfall bis zu
insgesamt 260,- €.

Der Verlust der Dokumente ist durch ein polizeiliches Protokoll sowie durch die Bestatigung der Ausstel-
lungsbehdrde im Ausland nachzuweisen.

Hilfe bei Sprachpi /Dol her-Service (nicht in Deutschland)

Eine geschiitzte Person dbertritt die Grenze ins Ausland und es treten eine Erkrankung, ein Unfall, ein
Todesfall oder Schwierigkeiten mit Behérden auf. Es wird fiir Gesprache mit den értlichen Arzten oder
Behérden eine Ubersetzungshilfe benétigt.
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Wir helfen mit unseren Notrufstationen und mehrsprachigen Ambulanzdrzten bei den Gesprdchen. So-
weit erforderlich helfen wir bei der Vermittlung eines amtlich anerkannten Dolmetschers.

Wir erstatten die Kosten des amtlich anerkannten Dolmetschers pro Schadensfall bis zu insgesamt
200,- €.

§35
m

Ubernachtungskosten und Fahrtkosten bei Unwetter

Eine geschiitzte Person befindet sich in Europa auf einer Reise und kann aufgrund von unvorhersehba-
rem Unwetter die Weiter- oder Heimreise mit dem urspriinglich gewahlten Verkehrsmittel nicht am glei-
chen Tag und nicht mit zumutbarer Verspatung fortsetzen.

Wir vermitteln nach Moglichkeit ein Hotel fiir die geschiitzte Person und erstatten die zusdtzlich anfal-
lenden nachgewiesenen Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir die Weiter- oder Heimreise der geschiitz-
ten Person pro Schadensfall bis zu insgesamt 200,- €.

Bei 6ffentlichen Verkehrsmitteln ist eine Bestdtigung des Beforderungsunternehmens iiber die Verspa-
tung vorzulegen.
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Riickholung bei Krise und Naturkatastrophe (nicht in Deutschland)

Eine geschiitzte Person befindet sich weltweit auRerhalb Deutschlands auf einer Reise. Die planmaRige
Weiter- oder Heimreise oder der weitere Aufenthalt am Schadenort ist aufgrund einer unvorhergesehe-
nen Krise oder Naturkatastrophe nicht méglich oder unzumutbar. Die geschiitzte Person ist von der Krise
oder Naturkatastrophe betroffen und benétigt Hilfe, um erhebliche Nachteile, insbesondere fiir Gesund-
heit und Vermogen, zu vermeiden.

Wir helfen nach Maglichkeit bei der Weiter- oder Heimreise (Riickholung). Wir erstatten die zusétzlich
entstandenen nachgewiesenen Fahrt- und Ubernachtungskosten fiir eine Weiter- oder Heimreise. Ist ein
Transport des transportbereiten Gepdcks zusammen mit der Riickholung nicht méglich, transportieren
wir es als Serviceleistung zum Wohnsitz der geschiitzten Person.

In Europa wird diese Leistung auch fiir die berechtigten Insassen auf einer Reise mit dem geschiitzten
Fahrzeug zum Wohnsitz innerhalb des Geltungsbereiches Europa erbracht.

Der Hochstbetrag fiir diese Leistung betrdgt 5.000,- € pro Schadensfall fiir alle geschiitzten Personen
zusammen.

Eine geschiitzte Person ist wahrend einer Reise in Europa aufgrund einer unvorhergesehenen Krise oder
Naturkatastrophe nicht mehr in der Lage, das geschiitzte Fahrzeug nach Hause zu fahren und muss es
am Schadenort zuriicklassen. Wir bringen als Serviceleistung das geschiitzte Fahrzeug zum Wohnsitz der
geschiitzten Person zuriick. Das Fahrzeug muss verkehrs- und betriebssicher und frei verfiigbar sein.

Der Ausschluss fiir Erdbeben nach § 6 gilt insoweit nicht.
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= Weitere Ausland "
(nicht in Deutschland)

hutz-Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft

' hutz-Lei

§ 37 Versicherungsfall der weiteren Ausland: g
(1) Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung der geschiitzten Person wegen im Aus-
land eintretender Erkrankungen oder Verletzungen.

Als Versicherungsfall gelten auch die drztliche Behandlung im Ausland von

a) Komplikationen wéhrend der Schwangerschaft,

b) medizinisch bedingten Unterbrechungen der Schwangerschaft,

) Fehlgeburten,

d) Frithgeburten bis einschlieBlich der 36. Schwangerschaftswoche.

Als Versicherungsfall gilt auch der Tod der versicherten Person im Ausland.
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§ 38 Beginn und Ende des Versicherungsfalls

(1) Der Versicherungsfall beginnt mit der Heilbehandlung.

(2) Der Versicherungsfall endet, wenn die geschiitzte Person nach medizinischem Befund nicht mehr be-
handlungsbediirftig ist.

§ 39 Dauer des Versicherungsschutzes

(1) Der Versicherungsschutz wird ab Grenziibertritt in das Ausland gewahrt.

(2) Der Versicherungsschutz besteht fiir die ersten 63 Tage eines jeden Auslandsaufenthaltes wahrend der
Laufzeit der ADAC Premium-Mitgliedschaft, sofern die ADAC Premium-Mitgliedschaft vor Grenziibertritt
abgeschlossen wurde. Wurde die ADAC Premium-Mitgliedschaft wéhrend des Auslandsaufenthaltes ab-
geschlossen, besteht fiir diesen Auslandsaufenthalt kein Versicherungsschutz.

(3)  Der Versicherungsschutz endet

a) mit Grenziibertritt nach Deutschland. Dies gilt auch, wenn die gesundheitliche Beeintrdchtigung und
die medizinische Behandlung in Deutschland fortdauern.

b) spétestens 63 Tage nach Beginn des jeweiligen Auslandsaufenthaltes. Ist die geplante Riickreise inner-
halb dieser Frist aus medizinischen Griinden nicht moglich, verlangert sich der Versicherungsschutz
bis zum Tage der Transportfdhigkeit.

c) mit Umstellung der ADAC Premium-Mitgliedschaft zuriick in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC
Premium-Leistungen. Die geplante Riickreise ist tiber diesen Zeitpunkt hinaus aus medizinischen
Griinden nicht moglich. Der Versicherungsschutz verlangert sich in diesem Fall bis zum Tag der Trans-
portfahigkeit.

§ 40 Geschiitzte Personen der weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen

(1) Geschiitzt sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft sowie zusatzlich alle weiteren uns
genannten Personen des geschiitzten Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht aus-
driicklich widersprochen haben. Der geschiitzte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds
sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljahrigen Kinder zahlen ab der ndchsten Beitragsfallig-
keit, die auf ihren 23. Geburtstag folgt, nicht mehr zum geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds. Mitgeschiitzt sind immer die minderjahrigen Kinder des Haupt-Mit-
glieds. Die minderjdhrigen Kinder des Partners sind mitgeschiitzt, soweit dieser selbst eine geschiitzte
Person ist oder die minderjahrigen Kinder mit dem Haupt-Mitglied in hduslicher Gemeinschaft leben.
Versicherungsschutz besteht auch fiir das von der geschiitzten Person wédhrend des versicherten Aus-
landsaufenthaltes geborene Kind. Der Versicherungsschutz des Neugeborenen endet mit dem Versiche-
rungsschutz der geschiitzten Person. Dies gilt nicht, wenn die geplante Riickreise aus medizinischen
Griinden nicht maglich ist. In diesem Fall verldngert sich der Versicherungsschutz des Neugeborenen bis
zum Tag seiner Transportfahigkeit oder der Transportfahigkeit der geschiitzten Person.
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§ 41 Geltungsbereich der weiteren Auslands-Krankenschutz-Leistungen
Der Versicherungsschutz besteht auf der ganzen Welt mit Ausnahme Deutschlands und des Landes, in dem ein
Wohnsitz fir die geschiitzte Person besteht.

§ 42 Leistungserbringung

Unsere Leistungen werden als Kostenerstattung oder als Serviceleistung erbracht.

Serviceleistungen sind

- die Kostentibernahmeerkldrung gegeniiber einem Krankenhaus,

- die Uberfiihrung Verstorbener und

- der Gepdcktransport.

Im Rahmen der Leistung werden die erstattungsfahigen Kosten nach der jeweils vor Ort giiltigen amtlichen
Gebiihrenordnung oder - sofern keine Gebiihrenordnung existiert — nach den ortsiiblichen Gebiihren iber-
nommen.

§ 43 Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
(1) Wir leisten fiir Untersuchungs- oder Behandlungsmethoden sowie fiir Arzneimittel, die von der Schulme-
dizin iiberwiegend anerkannt sind. Dariiber hinaus leisten wir fiir Methoden und Arzneimittel,
a) die sich in der Praxis als ebenso Erfolg versprechend bewdhrt haben. Beispiele: Akupunktur zur
Schmerztherapie, Chirotherapie, Eigenblutbehandlung und therapeutische Lokalanésthesie
oder
b) die angewendet werden, weil keine schulmedizinische Methode oder Arzneimittel zur Verfiigung ste-
hen.
Wir kdnnen jedoch unsere Leistung auf den Betrag herabsetzen, der bei der Anwendung vorhandener
schulmedizinischer Methoden oder Arzneimittel angefallen ware.

@



§ 44 Leistungserbringer
(1)  Die geschiitzte Person kann unter folgenden im Ausland zur Heilbehandlung zugelassenen Behandlern
frei wahlen:
a) Arzte
b) Zahndrzte
) Chirotherapeuten
d) Heilpraktiker
e) Osteopathen
(3) Die geschiitzte Person kann unter den Krankenhdusern frei wéhlen.
Das Krankenhaus muss
a) im Aufenthaltsland als Krankenhaus anerkannt sein,
b) unter standiger érztlicher Leitung stehen,
¢) uiber ausreichende diagnostische und therapeutische Méglichkeiten verfiigen,
d) Krankengeschichten fiihren.

§ 45 Heilbehandlung
(1) Wir erstatten die Kosten von medizinisch notwendigen Heilbehandlungen im Ausland. Dazu zéhlen:
a) die Erstversorgung durch den Notarzt;
b) die medizinisch notwendige drztliche Untersuchung und Behandlung;
) Réntgendiagnostik;
d) drztliche Behandlung von Schwangerschaftskomplikationen und von medizinisch bedingten
Schwangerschaftsunterbrechungen;
e) drztliche Behandlung von Fehlgeburten;
f) drztliche Behandlung von Friihgeburten bis einschlieBlich der 36. Schwangerschaftswoche.
(2) Bei einer medizinisch notwendigen stationdren Heilbehandlung im Ausland erstatten wir
dariiber hinaus die Kosten
a) fir Krankenpflege, Unterkunft und Verpflegung im Krankenhaus;
b) der Unterkunft einer Begleitperson im selben Krankenhauszimmer (Rooming-In).
Fir erstattungsfahige Kosten geben wir eine Kostentibernahmeerkldrung gegeniiber dem Krankenhaus
im Ausland ab. Die Abgabe der Kosteniibernahmeerkldrung bedeutet nicht, dass wir unsere Leistungs-
pflicht anerkennen. Ist erkennbar, dass es sich um nicht versicherte Kosten handelt, kénnen wir von Ih-
nen eine Sicherheit in Hohe der Kosteniibernahmeerkldrung verlangen. Besteht kein Anspruch auf Uber-
nahme der Behandlungskosten, ist der von uns an das Krankenhaus ausbezahlte Betrag nach unserer
Rechnungsstellung zuriickzuzahlen.
Es ist das ndchst erreichbare und aus medizinischer Sicht geeignete Krankenhaus in Anspruch zu neh-
men.
(3)  Wir leisten nicht fiir
a) Kur- und Sanatoriumsbehandlungen sowie RehabilitationsmaBnahmen;
b) kosmetische Behandlung und Schénheitsoperationen;
) Geburten nach der 36. Schwangerschaftswoche, es sei denn, es handelt sich um eine Fehlgeburt nach
§45(1) e
d) Untersuchung und Behandlung durch Ehegatten, Eltern oder Kinder; nachgewiesene Sachkosten wer-
den erstattet.

§ 46 Zahnbehandlungen
(1) Wir erstatten die Kosten fiir
a) schmerzstillende zahnérztliche Behandlung einschlieRlich einfacher Fiillungen;
b) Reparaturen von Zahnersatz und von kieferorthopédischen Geréten;
) Rontgendiagnostik;
d) die Anfertigung provisorischen Zahnersatzes in einfacher Ausfiihrung sowie die damit verbundenen
Behandlungen.
(2) Im Rahmen von zahnérztlichen Behandlungen leisten wir nicht fiir
a) kieferorthopédische MaBnahmen;
b) Neuanfertigung von Zahnersatz wie z.B. Zahnkronen, Implantate, Briicken und Prothesen
sowie die damit verbundenen Behandlungen.
(3)  Wir leisten nicht fiir Untersuchung und Behandlung durch Ehegatten, Eltern oder Kinder; nachgewiesene
Sachkosten werden erstattet.

§ 47 Arznei- und Verbandmittel
(1) Wir erstatten die Kosten von Arzneimitteln, Verbandstoffen und ruhigstellenden Verbénden, wenn sie
von einem zugelassenen Behandler verordnet sind.
(2)  Wir leisten nicht fir Mittel, die vorbeugend oder gewohnheitsméBig genommen werden.
(3) Als Arzneimittel gelten nicht
a) Néhrmittel und Starkungspréparate;
b) kosmetische Préparate.
Wir leisten auch dann nicht, wenn diese Mittel von einem zugelassenen Behandler verordnet sind und heil-
wirksame Stoffe enthalten.

§ 48 Heilmittel

Wir erstatten die Kosten fiir medizinisch notwendige von einem zugelassenen Behandler verordnete
- Physiotherapie,

- Strahlenbehandlung,

- Lichtbehandlung,

- Massage,

- medizinische Packung,

Inhalationstherapie,

- physikalische Behandlung.

§ 49 Hilfsmittel

(1) Wir erstatten die Kosten fir medizinisch notwendige und von zugelassenen Behandlern verordnete
Hilfsmittel, die erstmals notwendig werden, wie z.B. Geh-, Steh- und Laufhilfen.

(2) Wir erstatten keine Kosten fiir Sehhilfen und Horgerate.

§ 50 Krankentransporte

(1) Wir erstatten die Kosten fir den Transport der geschiitzten Person zur Erstversorgung zum nachster-
reichbaren geeigneten Arzt oder Krankenhaus im medizinischen Notfall (Primartransport).

(2) Wir erstatten die Kosten fiir einen medizinisch notwendigen Verlegungstransport der geschiitzten Per-
son vom erstversorgenden Krankenhaus in ein anderes Krankenhaus (Verlegungstransport).

§ 51 Bergung

Eine geschiitzte Person erkrankt oder verletzt sich. Sie muss deshalb von einem Rettungsdienst gesucht, ge-
rettet oder geborgen werden. Wir erstatten die Kosten dieser Aktion bis zu maximal 15.000,- € pro geschiitzte
Person. Dies gilt auch im Todesfall.

§52 Uberfiihrung oder Bestattung

(1) Es ist eine geschiitzte Person verstorben. Wir iiberfiihren die verstorbene Person an den Wohnsitz in
Deutschland und iibernehmen die hierfiir notwendigen Kosten. Wir transportieren das transportbereite
Gepdck an den Wohnsitz der verstorbenen Person in Deutschland.

(2) statt der Uberfiihrung iibernehmen wir die erforderlichen Kosten einer Beerdigung oder einer Feuerbe-
stattung am Sterbeort bis maximal 10.000,- Euro pro geschiitzte Person.

§ 53 Services
(1) Informationsservice:

a) Vor dem Auslandsaufenthalt informieren wir auf Wunsch @ber vorgeschriebene oder empfohlene
Schutzimpfungen fiir das Reiseland. Diese Informationen beruhen auf den Veréffentlichungen deut-
scher Gesundheitsbehdrden sowie den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation.

b) Wir benennen - soweit méglich - einen deutsch oder englisch sprechenden Arzt vor Ort oder den Na-
men eines Krankenhauses in der Nahe.

) Im Versicherungsfall erreichen Sie uns rund um die Uhr unter der ADAC Notfallnummer.

(2) Information der Angehérigen

Es ist ein medizinischer Notfall oder ein Todesfall im Ausland eingetreten. Auf Wunsch verstandigen wir

die ndchsten Angehdrigen der geschiitzten Person.

§ 54 Telefonkosten
Die geschiitzte Person fordert im Versicherungsfall Serviceleistungen aus dem Ausland an. Wir erstatten die
dafiir nachgewiesenen Kosten.

§55 Allgemeine Leistungsausschliisse der weiteren Ausl Kr

Kein Versicherungsschutz besteht

a)  fiir Aufwendungen, die in Deutschland entstanden sind, selbst wenn es sich um Folgen einer Erkrankung
oder Verletzung handelt, die wahrend eines Auslandsaufenthaltes eingetreten sind;

b)  wenn die Heilbehandlung im Ausland der alleinige Grund oder einer der Griinde fiir den Auslandsaufent-
halt war;

c) bei Heilbehandlungen, von denen bei Antritt des Auslandsaufenthaltes aufgrund einer bereits rztlich
diagnostizierten Erkrankung feststand, dass sie bei planmaRiger Durchfiihrung des Auslandsaufenthaltes
stattfinden miissen. Dieser Leistungsausschluss gilt nicht, wenn die geschiitzte Person den Auslandsauf-
enthalt wegen des Todes
- des Ehegatten oder des Lebenspartners in eingetragener Lebenspartnerschaft
- des in hduslicher Gemeinschaft mit ihm lebenden nichtehelichen Lebenspartners oder
- eines Verwandten ersten Grades
unternommen hat.

Wird eine chronische Erkrankung bereits vor dem versicherten Auslandsaufenthalt behandelt, gilt: Wir
erstatten die Mehraufwendungen fiir medizinisch notwendige Heilbehandlungen im Ausland, die auf-
grund einer Verschlechterung dieser chronischen Erkrankung erforderlich werden;

d) fiir Krankheiten und deren Folgen, fiir Todesfélle und fiir Folgen von Unféllen, die durch vorhersehbare
Kriegsereignisse oder Unruhen oder durch die aktive Teilnahme an Kriegsereignissen oder Unruhen ver-
ursacht und nicht ausdriicklich in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind. Als vorhersehbar gelten
Kriegsereignisse oder innere Unruhen insbesondere dann, wenn das Auswartige Amt der Bundesrepublik
Deutschland - vor Beginn des Auslandsaufenthaltes - fiir das jeweilige Land eine Reisewarnung aus-
spricht. Terroristische Anschlage gehdren nicht zu den Kriegsereignissen im Sinne von Satz 1;

e) wenn die geschiitzte Person Berufssportler ist, fiir Verletzungen, die durch die aktive Teilnahme an
Sportwettkdmpfen und dem dazugehdérigen Training verursacht wurden;

f)  fiir Hypnose, psychoanalytische und psychotherapeutische Behandlung, einschlieBlich der hierfiir ver-
wendeten Arzneimittel;

g) fiir auf Vorsatz beruhende Erkrankungen und Verletzungen einschlieBlich deren Folgen;

h)  fiir auf Sucht beruhende Erkrankungen und Verletzungen einschlieBlich deren Folgen sowie Entzie-
hungsmaRnahmen und Entziehungskuren;

i)  fiir alle wahrend einer Pflegebediirftigkeit oder Verwahrung anfallenden Behandlungs- oder Unterbrin-

gungskosten;

j)  wenn die geschitzte Person iber Umstdnde zu tauschen versucht, die Einfluss auf den Grund oder die
Hohe der Leistung haben.

§56 Welche Obliegenheiten sind im Schadensfall zu erfiillen?

(1) Sie oder eine autorisierte Person haben die Pflicht

a) uns iiber die ADAC Notfallnummer, rund um die Uhr dienstbereit, in folgenden Fillen unverziig-
lich zu versténdigen, damit wir Ihnen helfen und die notwendi Bnah inleiten kénnen:
stationdre Behandlung, Krankenriicktransport, Uberfiihrung im Todesfall. Zudem sind Sie ver-
pflichtet, sich vor umfangreichen diagnostischen und therapeutischen MaRnahmen (z.B. Schnitt-
bildgebungen wie MRT und CT, Biopsien, Koronarangiographien, Operationen) mit uns in Verbin-
dung zu setzen;

b) uns vollstandig und wahrheitsgemaR iiber samtliche Umstdnde des Schadens zu unterrichten. Auf Ver-
langen sind Auskiinfte in Textform zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Beginn
und Ende des Auslandsaufenthaltes sind uns auf Verlangen zu belegen.

(2) Fir die Priifung unserer Leistungspflicht bendtigen wir méglicherweise Auskiinfte von

- Arzten, die die geschiitzte Person vor oder nach dem Schadensfall behandelt oder untersucht haben,

- anderen Versicherern, Pflegepersonen sowie Bediensteten von Krankenhdusern, sonstigen Kranken-
anstalten, Pflegeheimen, Versicherungstragern und Behorden.

Sie oder die geschiitzte Person miissen es uns erméglichen, die erforderlichen Auskiinfte zu erhalten.

Dazu kann die geschiitzte Person die Arzte und die genannten Stellen ermachtigen, uns die Auskiinfte

direkt zu erteilen. Ansonsten kann die versicherte Person die Auskiinfte selbst einholen oder uns zur

Verfiigung stellen. Im Schadensfall muss sich die geschiitzte Person auf unser Verlangen durch einen von

uns beauftragten Arzt untersuchen lassen.

(3) Sie oder die geschiitzten Personen sind verpflichtet, den Schaden méglichst gering zu halten und alles
zu vermeiden, was zu einer unnétigen Kostenerhdhung fiihren kénnte.

§ 57 Welche rechtlichen Folgen ergeben sich aus der Verletzung einer Obliegenheit?

Verletzen Sie vorsatzlich eine der vorgenannten Pflichten, haben Sie keinen Versicherungsschutz. Verletzen Sie
lhre Pflichten grob fahrldssig, sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens
entsprechenden Verhaltnis zu kiirzen. Beides gilt nur, wenn wir durch gesonderte Mitteilung in Textform auf
diese Rechtsfolgen hingewiesen haben. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig ver-
letzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit Sie nachwei-
sen, dass die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch fiir
die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Pflicht
arglistig verletzt haben.

m Kredit- und Bargeldleistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§ 58 Umfang und Gegenstand der Kreditleistungen (nicht in Deutschland)

(1)  Eine geschiitzte Person befindet sich auf einer Reise in Europa auBerhalb Deutschlands und gerit in eine
finanzielle Notsituation, die sie selbst (z.B. mit Hilfe ec/girocard, Kreditkarte, Bankiiberweisung) nicht
l6sen kann.

(2)  wir gewdhren den ADAC Kredit zur Deckung der aufgefiihrten Verwendungszwecke im angegebenen Um-
fang:

a) ADAC Notfallkredit: Kredit fir Reparatur-, Abschlepp-, Pannenhilfekosten, Arztkosten, Krankenhaus-
kosten, Rechtsanwaltshonorare, Sachverstandigen-Gutachten und gebiihrenpflichtige Verwarnungen
bis zu 1.228,- €.

b) ADAC Mietwagenkredit: Kredit fiir Mietwagenkosten bis zu 1100,- €, wenn das geschiitzte Fahrzeug
wegen Panne, Unfall oder Entwendung ausgefallen ist.

) ADAC Ubernachtungskredit: Kredit fiir Ubernachtungskosten bis zu 360,- €, wenn das geschiitzte
Fahrzeug wegen Panne, Unfall oder Entwendung ausgefallen ist oder der geschiitzten Person wegen
Erkrankung zusitzliche Ubernachtungskosten entstanden sind.

d) ADAC Kredit fiir Fahr- und Flugausweise: Kredit fiir Bahn-, Schiff- oder Flugausweise (Flug: Econo-
myklasse) fiir die geschiitzte Person und maximal 8 Mitreisende, wenn aufgrund von Panne, Unfall,
Entwendung, einer Erkrankung oder eines anderen Notfalls die Weiter- oder Riickreise mit dem ur-
spriinglichen Verkehrsmittel nicht mehr méglich ist.

e) ADAC Rechtsanwalts- und Krankenkredit: Kredit zur Zahlung von Rechtsanwalt-, Arzt- und Kranken-
hauskosten bis zu 1.300,- € bei einem Unfall oder einer akuten Erkrankung, auch zusatzlich zum ADAC
Notfallkredit.

(3) Die ADAC Kredite werden der geschiitzten Person in Form von Zahlungsgarantien an die ausldndischen
Rechnungssteller gewahrt. Es gilt der jeweilige Betrag in Euro oder der aktuelle Gegenwert in Fremdwah-
rung. Wir kénnen von der geschiitzten Person ein schriftliches Schuldanerkenntnis in der Hohe der ge-
wahrten Betrage verlangen. Ein Anspruch auf Kreditgewdhrung besteht nur, soweit ein bereits gewdhrter
Kredit vollstandig und fristgemaR an uns zuriickbezahlt wurde.

(4)  Wir fordern einen in ausldndischer Wahrung in Anspruch genommenen Kreditbetrag umgerechnet in
Euro zuriick. MaRgeblich ist der am Tag unserer Rechnungsstellung giiltige Tageskurs. Die geschiitzte
Person ist verpflichtet, den gewdhrten Kredit innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zuriick-
zuzahlen.

(5)  Wird der Kredit nicht fristgeméB zuriickerstattet, sind wir berechtigt, Zinsen bis zu 2% iiber dem von der
Bundesbank festgelegten Basiszinssatz zu erheben. Zudem kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft frist-
los in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. Eine Aufrechnung
von Kreditriickzahlungen mit unseren Versicherungsleistungen ist nur zuldssig, wenn diese von uns dem
Grunde und der Hohe nach anerkannt wurden.



§ 59 Umfang und Gegenstand des Bargeldservices und der Notfallhilfe (nicht in Deutschland)

(1) Eine geschiitzte Person befindet sich weltweit auf einer Reise auBerhalb Deutschlands und gerdt in eine
finanzielle Notsituation, die sie selbst (z.B. mithilfe ec-/girocard, Kreditkarte, Bankiiberweisung) nicht
L6sen kann. Die ADAC Kredite reichen nicht aus oder die geschiitzte Person benétigt Geld fir andere als
die genannten Zwecke der ADAC Kredite.

Wir nehmen Verbindung mit der Hausbank der geschiitzten Person, einem anderen Institut oder einer
von ihr genannten Person auf, um eine schnelle Auszahlung von Bargeld am Reiseort zu ermdglichen. In
diesem Fall werden die Gebiihren der Uberweisung oder Auszahlung bis zu 103,~ € von uns iibernommen
(Bargeldservice).

Ist die Herstellung einer Bankverbindung nicht ausreichend, konnen wir weiteren Kredit gewdhren oder
Hilfe in Form von Barauszahlungen ermdglichen (Notfallhilfe). Voraussetzung ist, dass der finanzielle
Bedarf begriindet und nachgewiesen wird, uns ein Biirge benannt oder eine Hinterlegung des benétigten
Betrages in der Bundesrepublik Deutschland veranlasst wird. Der Kredit wird in Form von Zahlungsgaran-
tien an die auslandischen Rechnungssteller gewdhrt. Ein Anspruch auf Kreditgewdhrung besteht nur, so-
weit ein bereits gewahrter Kredit vollstandig und fristgemdR an uns zuriickbezahlt wurde.

Wir fordern einen in ausldndischer Wahrung in Anspruch genommenen Kreditbetrag umgerechnet in
Euro zuriick. MaRgeblich ist der am Tag unserer Rechnungsstellung giiltige Tageskurs. Die geschiitzte
Person ist verpflichtet, den gewdhrten Kredit innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung zuriick-
zuzahlen.

Wird der Kredit nicht fristgemaR zuriickerstattet, sind wir berechtigt, Zinsen bis zu 2% tiber dem von der
Bundesbank festgelegten Basiszinssatz zu erheben. Zudem kann die ADAC Premium-Mitgliedschaft frist-
los in eine ADAC Mitgliedschaft ohne ADAC Premium-Leistungen umgestellt werden. Eine Aufrechnung
von Kreditriickzahlungen mit unseren Versicherungsleistungen ist nur zuldssig, wenn diese von uns dem
Grunde und der Hohe nach anerkannt wurden.
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§ 60 Haftung bei Kredit- und Bargeldleistungen

Wir haften nicht fiir das Verhalten und die Leistungen des Rechnungsstellers. Dieser wird allein im Auftrag der
geschiitzten Person tdtig. Ausgewdhlte und empfohlene Unternehmen gibt es insoweit nicht. Wurde die Leis-
tung nicht, zu spat, schlecht oder zu teuer erfiillt, ist der Anspruch direkt an den Rechnungssteller zu richten.
Wegen moglicher Verjahrung der Anspriiche muss die Reklamation sofort nach Feststellung des Mangels mog-
lichst persénlich oder per Einschreiben, erfolgen. Falls erforderlich, kann die geschiitzte Person die Juristische
Zentrale des ADAC eV. oder eine ADAC Notrufstation um Beratung und Unterstiitzung bitten.

m Unfall-Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§ 61 Unfall-Sofortleistung
(1) Eine geschiitzte Person hat weltweit auf Grund eines Unfalls eine der nachfolgend aufgefiihrten schwe-
ren Verletzungen erlitten:
a) Querschnittsléhmung: alle unfallbedingten Schadigungen des Riickenmarks
b) Amputation: mindestens eines ganzen FuBes oder einer ganzen Hand
) Schwere Schidelhirnverletzung Grad Il
d) Schwere Mehrfachverletzung:
- schweres Thoraxtrauma mit akutem Lungenversagen (ARDS),
- Gewebe zerstorende Schaden an zwei inneren Organen der Schadel-, Brust- oder Bauchhdhle oder
- Kombination aus mindestens zwei der folgenden Verletzungen: Fraktur des Beckens, Wirbelkdrper-
frakturen (auBer Kreuzbein), Gewebe zerstérender Schaden eines inneren Organs
e) Verbrennungen 2. oder 3. Grades von mehr als 30% der Kdrperoberfliche
f) Erblindung oder hochgradige Sehbehinderung beider Augen
Wir zahlen eine Sofortleistung in Hohe von 10.000,- €. Die Leistung erfolgt unverziiglich nach zweifels-
freier Feststellung der Schwere der Verletzung durch einen von uns beauftragten Arzt.
Der Anspruch auf Sofortleistung muss spdtestens vor Ablauf einer Frist von 3 Monaten nach dem Unfall
geltend gemacht werden.
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Todesfallleistung

Eine geschiitzte Person hat weltweit einen Unfall erlitten und diese Unfallverletzung fiihrt innerhalb von
12 Monaten zum Tode. Wir zahlen eine Todesfallleistung in Héhe von 10.000,- €.

Bezugsberechtigt fir die Todesfallleistung sind die Erben der geschiitzten Person, sofern nicht anders
vereinbart. Sind die Erben bezugsberechtigt, ist zur Auszahlung die Vorlage des Erbscheins notwendig.
Haben Erkrankungen oder Gebrechen bei dem durch den Unfall verursachten Tod mitgewirkt, mindert
sich die Leistung entsprechend dem Anteil der Erkrankung oder des Gebrechens. Betragt dieser Anteil
weniger als 50 %, verzichten wir auf diese Kiirzung.

m Schliissel der ADACF

Mitgliedschaft (nur in Deutschland)

§ 63 Schliisselnotdienst

(1)  Eine geschiitzte Person hat sich in Deutschland versehentlich aus der Wohnung und/oder aus dem Haus
ausgesperrt, der Tirschlissel hierfir ist abhandengekommen, abgebrochen oder die Mechanik des
Schlosses ist defekt. Dies gilt auch fiir Zimmer-, Kellertiiren, Garagen- und Gartentore.

Wir organisieren als Serviceleistung bis zu einem Betrag von 300 € durch einen ADAC StraBenwachtfah-
rer oder einen ADAC Vertragspartner das Offnen der Tiir (Tiréffnung) sowie den Austausch des Tiir-
schlosses, wenn das Tiirschloss funktionsunfahig geworden ist. Ist uns die Organisation nicht moglich,
obwohl die geschiitzte Person ausdriicklich die Hilfe durch den ADAC angefordert hat, besteht in glei-
chem Umfang ein Kostenerstattungsanspruch fiir eine Fachfirma (Schliisseldienst) bis zu insgesamt 300
€ (einschlieBlich aller Kosten wie An- und Abfahrt sowie der Kleinteile und Verbrauchsmaterialien).

Die Kosten fiir Ersatzteile (z.B. Profilzylinder, Einsteckschlésser, Schutzbeschlége fiir Tiiren) werden nicht
erstattet.

Die Tiir6ffnung sowie der Austausch des Tiirschlosses miissen erforderlich sein.

Wir leisten fiir maximal zwei Schadensfille je geschiitzte Person und Jahr.
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§ 64 Allgemeine Leistungsausschliisse des Schliisselnotdienstes
Kein Versicherungsschutz besteht
a) fiir das Offnen von Kraftfahrzeugtiiren, Hotelzimmertiiren, Tresortiiren, Schranktiiren, Briefkasten-
sowie Fahrradschldssern;
b) fiir Tar6ffnungen von Raumlichkeiten, die beruflichen oder dienstlichen Zwecken dienen;
¢ fur Tiréffnungen im Rahmen von polizeilichen Notfallen oder gerichtlichen Beschliissen;
d) fiir das Nachmachen von Schliisseln;
e) fiir Schaden, die durch Kriegsereignisse, innere Unruhen, Verfiigung von hoher Hand, Erdbeben oder
Kernenergie verursacht wurden;
f) fur Schdden, wenn die geschiitzte Person den Schadensfall vorsdtzlich herbeigefiihrt hat.

) sind im Schad Sc zu beachten?

§ 65 Welche Pflichten (Obliegenhei

Die geschiitzte Person hat

(1)  Die geschiitzte Person hat

a) uns iiber den ADAC Notruf unverziiglich bei allen Schiden zu verstindigen.

b) uns vollstandig und wahrheitsgemaR iiber samtliche Umstande des Schadens zu unterrichten. Auf Ver-
langen sind Auskiinfte in Textform zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Die zur
Erstattung beantragten Kosten sind mit den Originalrechnungen nachzuweisen. Die Originalrechnun-
gen werden unser Eigentum.

©) uns einen Nachweis {iber die Berechtigung zur Offnung der Tiir auf Verlangen vorzulegen. Der Nach-
weis kann gegeniiber dem ADAC oder seinem Beauftragten durch bzw. in Verbindung mit einem amtli-
chen Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) erfolgen. Ist eine eindeutige Legitimation
nicht mdglich, sind wir berechtigt, die Gffnung der Tiir zu verweigern oder die Polizei hinzuzuziehen.

d) jeden Schaden so gering wie méglich zu halten und dabei unsere Weisungen zu befolgen. Aufwendun-
gen, die durch die Abwendung oder Minderung des Schadens entstehen, werden von uns ersetzt, so-
weit die geschiitzte Person sie den Umstanden nach fiir geboten halten durfte. Sind wir berechtigt
unsere Leistung zu kiirzen, kdnnen wir auch den Aufwendungsersatz entsprechend kiirzen.

Verletzt die geschiitzte Person vorsdtzlich eine der geregelten Pflichten, sind wir von unserer Leistungs-

verpflichtung frei. Verletzt die geschiitzte Person ihre Pflichten grob fahrldssig, sind wir berechtigt, unse-

re Leistung in einem der Schwere ihres Verschuldens entsprechenden Verhéltnis zu kiirzen. Weist die ge-
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schiitzte Person nach, dass sie ihre Pflichten nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt unsere Leistungs-
verpflichtung bestehen. Wir sind zur Leistung verpflichtet, soweit die geschiitzte Person nachweist, dass
die Pflichtverletzung weder fiir den Eintritt oder die Feststellung des Schadensfalles noch fiir die Fest-
stellung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ursachlich war. Dies gilt nicht, wenn die geschiitzte
Person die Pflicht arglistig verletzt hat.

m Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen der ADAC Premium-Mitgliedschaft
(nicht in Deutschland)

§ 66 Welcher Schutz wird den geschiitzten Personen gewdhrt?

(1) Wir stellen die geschiitzte Person von Anspriichen frei, die von einem Dritten gegen sie auf Grund ihrer
Verantwortlichkeit fiir eine Tatsache geltend gemacht werden oder wehren unberechtigte Anspriiche ab.
Wir gewahren der geschiitzten Person wahrend der Dauer eines Auslandsaufenthaltes (bis zu maximal
63 Tagen) Schutz fiir den Fall, dass sie wegen eines Schadenereignisses, das den Tod, die Verletzung oder
Gesundheitsschddigung von Menschen (Personenschaden) oder die Beschadigung oder Vernichtung von
Sachen (Sachschaden) zur Folge hatte, fiir diese Folgen auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmun-
gen privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird.

Der Schutz erstreckt sich auf die gesetzliche Haftpflicht als Privatperson aus den Gefahren des taglichen
Lebens (versichertes Risiko) - mit Ausnahme der Gefahren eines Betriebes, Berufes, Dienstes, Amtes
(auch Ehrenamtes), einer verantwortlichen Betatigung in Vereinigungen aller Art oder einer ungewshnli-
chen und gefdhrlichen Beschaftigung. Der Schutz erstreckt sich daher insbesondere auf Gefahren

- als Radfahrer,

bei der Ausiibung von Sport (z. B. Skifahren, Snowboarden, Inline-Skaten, ausgenommen die Jagd),

- als Reiter bei Benutzung fremder Pferde zu privaten Zwecken (die Haftpflicht der Tierhalter oder -ei-
gentiimer ist nicht geschiitzt),

als Halter oder Hiiter von zahmen Haustieren und gezahmten Kleintieren (nicht jedoch von Hunden,
Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren sowie von Tieren, die zu gewerblichen
oder landwirtschaftlichen Zwecken gehalten werden).

Bei Schdden, die durch ein deliktsunfdhiges Kind als geschiitzte Person verursacht werden, berufen wir
uns nicht auf dessen Deliktsunféhigkeit, soweit dies das Haupt-Mitglied wiinscht und ein anderer Versi-
cherer nicht leistungspflichtig ist. Wir behalten uns Riickgriffsanspriiche (Regresse) wegen Aufwendun-
gen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z.B. Aufsichtspflichtige) vor, soweit es sich nicht um eine ge-
schiitzte Person handelt. Die Hochstersatzleistung fiir derartige Schaden ist auf 50.000,- € je Scha-
denereignis und auf 100.000,- € fiir alle Schadenereignisse eines Mitgliedschaftsjahres begrenzt.
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Wann beginnt und wann endet der Schutz?

Der Schutz beginnt mit dem Grenziibertritt aus der Bundesrepublik Deutschland. Fiir Schadensfalle, die
vor Beginn der ADAC Premium-Mitgliedschaft eingetreten sind, wird nicht geleistet.

Der Schutz endet mit der Beendigung des Aufenthaltes auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland, spa-
testens jedoch 63 Tage nach dessen Beginn. Als Beendigung gilt der Grenziibertritt in die Bundesrepublik
Deutschland.

§ 68 In welchen Landern sind die geschiitzten Personen geschiitzt?
Der Schutz wird weltweit auBerhalb Deutschlands gewdhrt.

§ 69 In welchem Umfang sind die geschiitzten Personen geschiitzt?

(1) Unsere Leistungspflicht umfasst die Priifung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Anspriiche
und die Freistellung der geschiitzten Person von berechtigten Schadenersatzanspriichen. Berechtigt sind
Schadenersatzanspriiche dann, wenn die geschiitzte Person aufgrund Gesetzes, rechtskraftigen Urteils,
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschadigung verpflichtet ist und wir hierdurch gebunden sind.
Anerkenntnisse und Vergleiche, die von der geschiitzten Person ohne unsere Zustimmung abgegeben
oder geschlossen worden sind, binden uns nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Ver-
gleich bestanden hatte.

Ist der Schadenersatzanspruch gegeniiber der geschiitzten Person mit bindender Wirkung fiir uns festge-
stellt, haben wir die geschiitzte Person binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen.
Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den Schutz fallenden
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers fiir die geschiitzte Person
von uns gewiinscht oder genehmigt, so tragen wir die geblihrenordnungsmaRigen, gegebenenfalls die
mit ihm besonders vereinbarten hoheren Kosten des Verteidigers.

Hat die geschiitzte Person fiir eine aus einem Schadensfall geschuldete Rente kraft Gesetzes Sicherheit
zu leisten oder ist ihr die Abwendung der Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung durch Sicher-
heitsleistung oder Hinterlegung nachgelassen, so sind wir an ihrer Stelle zur Sicherheitsleistung oder
Hinterlegung verpflichtet.

Die Deckungssumme betragt je Schadenereignis 500.000,- € pauschal fiir Personen- und Sachschaden.
Fiir den Umfang unserer Leistung bildet die zuvor angegebene Summe die Hochstgrenze bei jedem
Schadenereignis. Dies gilt auch dann, wenn sich der Schutz auf mehrere entschadigungspflichtige Perso-
nen erstreckt. Mehrere zeitlich zusammenhdngende Schaden aus derselben Ursache gelten als ein Scha-
denereignis.

Es ist vereinbart, dass die geschiitzte Person bei Sachschaden je Schadenereignis einen Selbstbehalt von
150,- € tragt.

Es ist vereinbart, dass wir unsere Gesamtleistung fiir alle Schadenereignisse pro Mitgliedschaftsjahr auf
das Doppelte der maximalen Deckungssumme (1 Mio. €) begrenzen.

Kommt es in einem geschiitzten Schadensfall zu einem Rechtsstreit iber den Anspruch zwischen der
geschiitzten Person und dem Geschadigten oder dessen Rechtsnachfolger, so fiihren wir den Rechts-
streit im Namen der geschiitzten Person auf unsere Kosten.

Unsere Aufwendungen fiir Kosten werden nicht als Leistungen auf die Deckungssumme angerechnet
(vgl. aber Absatz 6).

Ubersteigen die Haftpflichtanspriiche die Deckungssumme, so haben wir die Prozesskosten nur im Ver-
héltnis der Deckungssumme zur Gesamthdhe der Anspriiche zu tragen, und zwar auch dann, wenn es
sich um mehrere aus einem Schadenereignis entstehende Prozesse handelt. Wir sind in solchen Fallen
berechtigt, durch Zahlung der Deckungssumme und unseres der Deckungssumme entsprechenden An-
teils an den bis dahin erwachsenen Kosten uns von weiteren Leistungen zu befreien.

Hat die geschiitzte Person an den Geschddigten Rentenzahlungen zu leisten und iibersteigt der Kapital-
wert der Rente die Deckungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus demselben
Schadensfall noch verbleibenden Restbetrag der Deckungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im
Verhiltnis der Deckungssumme bzw. ihres Restbetrages zum Kapitalwert der Rente von uns erstattet. Fiir
die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung iiber den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils giltigen Fassung zum Zeitpunkt
des Schadensfalles.

Fiir die Berechnung des Betrages, mit dem sich die geschiitzte Person an laufenden Rentenzahlungen
beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Deckungssumme oder die nach Abzug sonstiger
Leistungen verbleibende Restdeckungssumme Ubersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem
vollen Betrag von der Deckungssumme abgesetzt.
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Was ist nicht geschiitzt?

Der Schutz bezieht sich nicht auf:

. Haftpflichtanspriiche, soweit sie auf Grund des Vertrages oder besonderer Zusagen {iber den Umfang

der gesetzlichen Haftpflicht der geschiitzten Person hinausgehen.

Anspriiche auf Gehalt, Ruhegehalt, Lohn und sonstige festgesetzte Beziige, Verpflegung, drztliche Be-

handlung im Falle der Dienstbehinderung, Fiirsorgeanspriiche sowie Anspriiche aus Tumultschaden-

gesetzen.

Haftpflichtanspriiche aus Schiden infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-Rennen,

Box- oder Ringkdmpfen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training).

. Haftpflichtanspriiche aus Sachschaden, welcher entsteht durch allmahliche Einwirkung der Tempera-
tur, von Gasen, Dampfen oder Feuchtigkeit, von Niederschlagen (Rauch, RuB, Staub u. dgl.), ferner
durch Abwasser, Schwammbildung, Senkungen von Grundstiicken (auch eines darauf errichteten Wer-
kes oder eines Teiles eines solchen), durch Erdrutschungen, Erschiitterungen infolge Rammarbeiten,
durch Uberschwemmungen stehender oder flieBender Gewsser sowie aus Flurschaden durch Weide-
vieh und aus Wildschaden.
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5. Haftpflichtanspriiche wegen Schdden an fremden Sachen,
a) die die geschiitzte Person gemietet, geleast, gepachtet, geliehen oder durch verbotene Eigenmacht
erlangt hat oder die Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.
b) die durch eine gewerbliche oder berufliche Tétigkeit der geschiitzten Person an oder mit diesen
Sachen (z.B. Bearbeitung, Reparatur, Befgrderung, Priifung u. dgl.) entstanden sind.
¢) die durch eine gewerbliche oder berufliche Tatigkeit der geschiitzten Person entstanden sind und
sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt - deren Teile im unmittel-
baren Einwirkungsbereich der Tatigkeit befunden haben.
Kein Schutz besteht fiir Anspriiche
- auf Erfiillung von Vertrdgen, Nacherfiillung, aus Selbstvornahme, Riicktritt, Minderung, aus Scha-
denersatz statt der Leistung;
wegen Schdden, die verursacht werden, um die Nachbesserung durchfiihren zu kdnnen;
wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes oder wegen des Ausbleibens des mit der
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges;
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemaRe Vertragserfiillung;
auf Ersatz von Vermogensschaden wegen Verzogerung der Leistung;
- wegen anderer an die Stelle der Erfiillung tretender Ersatzleistungen.
Dies gilt auch dann, wenn es sich um gesetzliche Anspriiche handelt.
Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehen
mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z.B. von radioaktiven Substanzen emittierte Alpha-, Beta-
und Gammastrahlen sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte Strahlen) sowie mit
Laser- und Maserstrahlen.
. Haftpflichtanspriiche wegen Schdden durch Umwelteinwirkung und alle sich daraus ergebenden wei-
teren Schaden.
Haftpflichtanspriiche wegen Schaden, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik oder unmittelbar auf Verfiigungen
oder MaBnahmen von hoher Hand beruhen. Das Gleiche gilt fir Schaden durch hohere Gewalt, soweit
sich elementare Naturkrafte ausgewirkt haben.
Ausgeschlossen von den Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen bleiben:
. Anspriiche aller Personen, die den Schaden vorsatzlich herbeigefiihrt haben.
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2. Haftpflichtanspriiche
a) aus Schadensfallen der nach § 3 geschiitzten Personen untereinander;

b) aus Schadensféllen von Schwiegereltern und -kindern, GroBeltern und Enkeln und Geschwistern
gegeniiber den nach § 3 geschiitzten Personen;

¢) von gesetzlichen Vertretern geschéftsunfihiger oder beschrankt geschiftsfahiger Personen;

d) von unbeschrénkt personlich haftenden Gesellschaftern nicht rechtsfihiger Handelsgesellschaf-
ten;

e) von gesetzlichen Vertretern juristischer Personen des privaten oder 6ffentlichen Rechts sowie nicht
rechtsfahiger Vereine;

f) von Liquidatoren.

3. Haftpflichtanspriiche, die darauf zuriickzufiihren sind, dass die geschiitzte Person besonders Gefahr
drohende Umsténde, deren Beseitigung der Versicherer billigerweise (zumutbar) verlangen konnte
und verlangt hatte, nicht innerhalb einer angemessenen Frist beseitigte. Ein Umstand, welcher zu ei-
nem Schaden gefiihrt hat, gilt ohne weiteres als besonders Gefahr drohend.

4. Haftpflichtanspriiche wegen Personenschaden, der aus der Ubertragung einer Krankheit der ge-
schiitzten Person entsteht, sowie Sachschaden, der durch Krankheit der der geschiitzten Person geho-
renden, von ihr gehaltenen oder verauBerten Tiere entstanden ist.

5. Haftpflichtanspriiche wegen Schiden, die an den von der geschiitzten Person (oder in ihrem Auftrage

oder fiir ihre Rechnung von Dritten) hergestellten oder gelieferten Arbeiten oder Sachen infolge einer
in der Herstellung oder Lieferung liegenden Ursache entstehen.
Nicht geschiitzt ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigentiimers, Besitzers, Halters oder Fiihrers eines
Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs wegen Schdden, die durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht
werden. Geschiitzt ist jedoch die Haftpflicht wegen Schdden, die verursacht werden durch den Gebrauch
von
. Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,
- die weder durch Motoren oder Treibsdtze angetrieben werden und
- deren Fluggewicht 5 kg nicht tibersteigt und
- fiir die keine Versicherungspflicht besteht.

2. Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Segelboote oder Surfbretter und eigene oder fremde
Wassersportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder AuBenbordmotoren - oder Treibsdtzen.

3. ferngelenkten Modellfahrzeugen.

Welche Obliegenheiten sind im Schadensfall zu erfiillen?

Jeder Schadensfall ist uns unverziiglich, spatestens innerhalb einer Woche, schriftlich anzuzeigen. Wir
sind vollstandig und wahrheitsgemaR tber samtliche Umstande des Schadensfalls zu unterrichten. Auf
Verlangen sind Auskiinfte in Textform zu erteilen und mit geeigneten Unterlagen nachzuweisen. Beginn
und Ende der Auslandsreise sind uns auf Verlangen zu belegen. Wird ein Ermittlungsverfahren eingelei-
tet oder ein Strafbefehl oder ein Mahnbescheid erlassen, so hat die geschiitzte Person dem Versicherer
unverziiglich Anzeige zu erstatten, auch wenn sie den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat.
Macht der Geschadigte seinen Anspruch gegentiber der geschiitzten Person geltend, so ist diese zur An-
zeige innerhalb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. Wird gegen die geschiitzte
Person ein Anspruch gerichtlich geltend gemacht, die Prozesskostenhilfe beantragt oder wird ihr gericht-
lich der Streit verkiindet, so hat sie auBerdem unverziiglich Anzeige zu erstatten. Das gleiche gilt im Falle
eines Arrestes, einer einstweiligen Verfiigung oder eines Beweissicherungsverfahrens.

Die geschiitzte Person ist verpflichtet, unter Beachtung unserer Weisungen nach Maglichkeit fir die Ab-
wendung und Minderung des Schadens zu sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadensfal-
les dient, sofern dabei nichts Unbilliges zugemutet wird. Wir sind bei der Abwehr des Schadens sowie bei
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstiitzen, uns sind ausfiihrliche und wahrheitsgemaRe
Schadenberichte zu erstatten, alle Tatumstdnde, welche auf den Schadensfall Bezug haben, mitzuteilen
und alle nach unserer Ansicht fiir die Beurteilung des Schadensfalls erheblichen Schriftstiicke einzusen-
den.

Kommt es zum Prozess tiber den Haftpflichtanspruch, so hat die geschiitzte Person die Prozessfiihrung
uns zu {iberlassen, dem von uns bestellten oder bezeichneten Anwalt Vollmacht und alle von diesem
oder uns fiir ndtig erachteten Aufklarungen zu geben. Gegen Mahnbescheide oder Verfiigungen von Ver-
waltungsbehdrden auf Schadenersatz ist, ohne unsere Weisung abzuwarten, fristgemaR Widerspruch zu
erheben oder es sind die erforderlichen Rechtsbehelfe zu ergreifen.

Wenn die geschiitzte Person infolge verdnderter Verhdltnisse das Recht erlangt, die Aufhebung oder
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist sie verpflichtet, dieses Recht auf ihren Namen
von uns ausiiben zu lassen. Die Bestimmungen unter Absatz 2 und 3 finden entsprechende Anwendung.
Wir gelten als bevollmdchtigt, alle zur Beilegung oder Abwehr des Anspruchs uns zweckmdRig erschei-
nenden Erkldrungen im Namen der geschiitzten Person abzugeben.

Falls die von uns verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder
Vergleich an dem Widerstand der geschiitzten Person scheitert, so haben wir fiir den von der Weigerung
an entstehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen.

§ 72 Welche rechtlichen Folgen ergeben sich aus der Verletzung einer Obliegenheit?

Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsatzlich verletzt, verliert die geschiitzte Person ihren Schutz. Bei
grob fahrldssiger Verletzung der Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere des
Verschuldens der geschiitzten Person entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen. Weist die geschiitzte Person nach,
dass sie die Obliegenheit nicht grob fahrldssig verletzt hat, bleibt der Schutz bestehen. Der Schutz bleibt auch
dann bestehen, wenn die geschiitzte Person nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder fir den
Eintritt oder die Feststellung des Schadensfalles noch fiir die Feststellung oder den Umfang der uns obliegen-
den Leistung ursdchlich war. Dies gilt nicht, wenn die geschiitzte Person die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

§ 73 Wann ist der Leistungsanspruch verjdhrt und welche Fristen gelten in diesem Zusammenhang?

Die Anspriiche auf Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen verjdhren in drei Jahren. Die Frist beginnt mit dem
Schluss des Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch der geschiitzten Person bei uns
angemeldet worden, zahlt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang unserer Entscheidung in Textform
bei der Fristberechnung nicht mit.

| Reise-Vertrags-Rechtsschutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft

§7

Welche Aufgaben hat der Reise-Vertrags-Rechtsschutz?

Im Bereich von Verkehr, Fahrzeugen und Reisen tragen wir die Kosten fir die Wahrnehmung der rechtlichen
Interessen des Versicherten. Erforderlicher Rat und notwendige Hilfe insbesondere durch die Benennung von
erfahrenen Rechtsanwalten sind Nebenleistungen fiir uns als Versicherer.
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Fiir wen und fiir welche Rechtsangelegenheiten gibt es Rechtsschutz?

Versichert sind das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft sowie zusdtzlich alle weiteren uns
genannten Personen des geschiitzten Personenkreises, soweit diese ADAC Mitglieder sind und nicht aus-
driicklich widersprochen haben. Der geschiitzte Personenkreis kann den Partner des Haupt-Mitglieds
sowie seine und dessen Kinder umfassen. Die volljahrigen Kinder zahlen ab der ndchsten Beitragsfallig-
keit, die auf ihren 23. Geburtstag folgt, nicht mehr zum geschiitzten Personenkreis der ADAC Premium-
Mitgliedschaft des Haupt-Mitglieds. Mitgeschiitzt sind immer die minderjahrigen Kinder des Haupt-Mit-
glieds. Die minderjdhrigen Kinder des Partners sind mitgeschiitzt, soweit dieser selbst eine geschiitzte
Person ist oder die minderjdhrigen Kinder mit dem Haupt-Mitglied in hduslicher Gemeinschaft leben.
Versicherungsschutz besteht fiir den Versicherten fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Rei-
sedienstleistungs-, Personentransport- und Beherbergungsvertragen, die der Versicherte als Kunde auf
einer Reise oder zum Zwecke einer solchen geschlossen hat.

Welche Rech legenhei fasst der Rechtsschutz nicht?

Rechtsschutz besteht nicht fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

a) zur Abwehr von Schadenersatzanspriichen;

b) aus Streitigkeiten mit uns als Rechtsschutzversicherer oder das fiir uns tétige Rechtsschutz-Abwick-
lungsunternehmen;

) aus Anspriichen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des Rechtsschutzfalles auf den Versicherten
tibertragen worden oder tibergegangen sind;

d) aus vom Versicherten im eigenen Namen geltend gemachten Anspriichen einer anderen Person oder
aus einer Haftung fiir Verbindlichkeiten einer anderen Person.

Ferner besteht kein Rechtsschutz soweit der Versicherte den Rechtsschutzfall und die damit gewdhnlich

verbundene Kostenbelastung vorsatzlich verursacht hat. Hangt der Rechtsschutzfall ursachlich damit

zusammen, dass ein begriindeter Verdacht besteht, der Versicherte habe vorsdtzlich eine Straftat began-

gen, darf der Versicherer die Kosteniibernahme bis zur Kldrung der Angelegenheit durch die zusténdige

Stelle vorldufig verweigern.

Wir konnen den Versicherungsschutz ablehnen, wenn der voraussichtliche Kostenaufwand in einem kras-

sen Missverhdltnis zu dem angestrebten Erfolg steht, und nicht besondere Belange des Versicherten

entgegenstehen.

Welche ortlichen und zeitlichen Voraussetzungen gelten fiir den Rechtsschutzanspruch?
Rechtsschutz besteht fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im geografischen Europa, den auBer-
europdischen Anliegerstaaten des Mittelmeeres, sowie auf den Kanarischen Inseln, den Azoren und Ma-
deira, und soweit ein Gericht oder eine Behdrde in diesem Bereich gesetzlich zusténdig ist oder zustdn-
dig wdre, wenn ein gerichtliches oder behérdliches Verfahren eingeleitet werden wiirde. Wir zahlen in
jedem Rechtsschutzfall héchstens die Versicherungssumme von 300.000,- €. Zahlungen fiir die Versi-
cherten aufgrund desselben Rechtsschutzfalles werden hierbei zusammengerechnet.
Fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen auBerhalb des Geltungsbereiches nach Absatz 1 gilt:
Wir tragen in Rechtsschutzfdllen, die dort wihrend der ersten drei Monate eines Aufenthalts eintreten,
die Kosten bis zu einem Hdchstbetrag von 40.000,- €.
Eine Reise liegt vor, wenn der Versicherte sich mehr als 50 km (Wegstrecke) von seinem Wohnsitz ent-
fernt aufhalt.
Der Rechtsschutzfall tritt ein, wenn die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten erfor-
derlich wird. Die Interessenwahrnehmung gilt als erforderlich ab dem Zeitpunkt, in dem die Behauptung
aufgestellt wird, dass der Versicherte oder ein Anderer gegen Rechtspflichten verstoBen habe.
Es besteht kein Anspruch auf Rechtsschutz, wenn

a) der Rechtsschutzfall ausgeldst wird durch eine Willenserkldrung oder Rechtshandlung, die vor Be-

gnn des Versicherungsschutzes vorgenommen worden ist.

b) die Behauptung, dass der Versicherte oder ein anderer gegen Rechtspflichten verstoBen habe, einen

vor dem Beginn des Versicherungsschutzes liegenden Zeitpunkt betrifft.

Welche Kosten iibernehmen wir im Rechtsschutzfall?

Wir tragen folgende Kosten im jeweils erforderlichen Umfang:

a) die Kosten eines fiir den Versicherten tatigen Rechtsanwalts bis zur Hohe der gesetzlichen Vergiitung;
wahlt der Versicherte bei einem Rechtsschutzfall in Deutschland einen Rechtsanwalt, der auBerhalb
des Bezirks des zustandigen Gerichts niedergelassen ist, hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten
selbst zu tragen;

- die anwaltliche Vergiitung fiir eine Beratung oder ein Rechtsgutachten je Rechtsschutzfall bis zu ei-
ner Hohe von 250,- €. Die gesetzlichen Bestimmungen iiber die Anrechnung der Vergiitung bleiben
unberiihrt;

b) weitere Kosten bis zur Héhe der gesetzlichen Vergiitung eines Rechtsanwalts, der lediglich die Korres-
pondenz des Versicherten mit dem Prozessbevollméchtigten fiihrt (Verkehrsanwalt), wenn der Versi-
cherte mehr als 100 km Luftlinie vom zustdndigen Gericht entfernt wohnt und seine Interessen vor
Gericht wahrgenommen werden;

c) die Gerichtskosten einschlieBlich der Entschadigung fiir Zeugen und Sachverstdndige, die vom Gericht
herangezogen werden, sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) zur auBergerichtlichen Konfliktbeilegung
aa) die Kosten einer Mediation in Deutschland

- Mediation erdffnet dem Versicherten die Moglichkeit der freiwilligen, auBergerichtlichen Streit-
beilegung. Mit Hilfe der Moderation einer neutralen Person (Mediator), die wir vermitteln, erar-
beiten die Parteien eigenverantwortlich eine Problemldsung;

- Wir tragen den auf den Versicherten entfallenden Anteil an den Kosten der Mediation. Sind am
Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, (ibernehmen wir die Kosten an-
teilig im Verhdltnis versicherter und nicht versicherter Personen;

- Fir die Tatigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich;

bb) die Gebiihren eines anderen Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis zur doppelten Hohe der

Gebiihren, die im Fall der Anrufung eines zustandigen staatlichen Gerichts erster Instanz entste-
hen;

e) die Kosten der Reisen des Versicherten zu einem auslandischen Gericht, wenn sein Erscheinen vor
diesem Gericht zwingend angeordnet ist; erstattet werden die Kosten bis zur Hohe der fiir Geschafts-
reisen deutscher Rechtsanwilte nach der jeweiligen Regelung im Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz (Nr.
7003 bis 7006 VV RVG) geltenden Stze;

f) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit
der Versicherte zu deren Erstattung verpflichtet ist;

) Kosten fiir ZwangsvollstreckungsmaRnahmen mit den in Absatz 3c) festgelegten Einschrankungen;

h) wir sorgen fiir die Ubersetzung der fiir die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Versicherten
im Ausland notwendigen schriftlichen Unterlagen und tragen die dabei anfallenden Kosten.

Der Versicherte kann von uns die Ubernahme der von diesem zu tragenden Kosten verlangen, sobald er

nachweist, dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist, oder diese Verpflichtung bereits erfiillt hat. Kosten

in fremder Wahrung werden dem Versicherten in Euro zum Wechselkurs des Tages erstattet, an dem er
diese Kosten aufgewandt hat.

Wir tragen nicht

a) Kosten, die der Versicherte ohne Rechtspflicht iibernimmt;

b) Kosten, die aufgrund einer einverstindlichen Streiterledigung entstehen, soweit sie nicht dem Ver-
héltnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen oder deren Ubernahme durch den Versicherten
nach der Rechtslage nicht erforderlich ist;

) Kosten, die aufgrund der vierten oder jeder weiteren ZwangsvollstreckungsmaBnahme je Voll-
streckungstitel entstehen, sowie Kosten, die aufgrund von ZwangsvollstreckungsmaRnahmen entste-
hen, welche spéter als fiinf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden;

d) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wére, wenn der Reise-Vertrags-Rechtsschutz
nicht bestiinde.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten in gleicher Weise fiir einen rechtskundigen

Bevollmdchtigten des Versicherten bei der Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland.



§79 Was gilt hinsichtlich mitversicherter Personen?

(1) Versicherungsschutz besteht fiir das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft und die in § 2
Absatz 1 genannten Personen (Versicherte) im jeweils dort bestimmten Umfang.

(2) Die fiir das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft betreffenden Bestimmungen gelten sinn-
gemaR auch fiir andere Versicherte. Das Haupt-Mitglied der ADAC Premium-Mitgliedschaft kann jedoch
widersprechen, wenn ein anderer Versicherter als dessen Ehegatte oder in hduslicher Gemeinschaft le-
bender Partner Rechtsschutz verlangt. Fiir von uns bereits vor Zugang des Widerspruchs {ibernommene
oder zugesagte Leistungen besteht der Versicherungsschutz fort.

§ 80 Welche Rechte und Pflichten bestehen?
(1)  Beauftragung des Rechtsanwalts
Der Versicherte hat freie Rechtsanwaltswahl. Wir wahlen den Rechtsanwalt fiir den Versicherten aus,
wenn dieser es verlangt. Wir wahlen ihn auch dann aus, wenn der Versicherte keinen Rechtsanwalt be-
nannt hat, und die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsanwalts in seinem Interesse erforderlich er-
scheint. Hat der Versicherte den Rechtsanwalt nicht bereits selbst beauftragt, beauftragen wir diesen im
Namen des Versicherten. Fiir die Tétigkeit des Rechtsanwalts sind wir nicht verantwortlich.
(2) Informationspflicht des Versicherten
Macht der Versicherte den Rechtsschutzanspruch geltend, hat er sowohl uns als auch den beauftragten
Rechtsanwalt vollstandig und wahrheitsgemaB iiber samtliche Umstdnde des Rechtsschutzfalles zu un-
terrichten. Er hat die Beweismittel anzugeben und die notwendigen Unterlagen auf Verlangen zur Verfii-
gung zu stellen oder zu beschaffen. Der Versicherte hat Auskunft Giber den Stand der Angelegenheit zu
geben, wenn wir dies verlangen.
(3) Geringhaltung der Kosten
Der Versicherte ist unter Beriicksichtigung seiner Interessen verpflichtet,
- unsere Zustimmung einzuholen, bevor Klage erhoben oder ein Rechtsmittel eingelegt wird,
- nicht zwei oder mehr Prozesse zu fiihren, wenn das Ziel kostengiinstiger mit einem Prozess erreicht
werden kann,
- auf (zusatzliche) Klageantrage zu verzichten, die in der aktuellen Situation nicht oder noch nicht not-
wendig sind,
vor Klageerhebung den rechtskraftigen Abschluss eines anderen den Versicherten als Partei betref-
fenden gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsdchliche oder rechtliche Bedeutung fiir den be-
absichtigten Rechtsstreit haben kann,
vorab nur einen angemessenen Teil der Anspriiche einzuklagen und die gerichtliche Geltendmachung
der restlichen Anspriiche bis zur Rechtskraft der Entscheidung tiber den Teilanspruch zuriickzustellen.
(4) Folgen einer Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherte eine der in Absatz 2 und 3 genannten Pflichten (Obliegenheiten) vorstzlich, so
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Im Fall einer grob fahrldssigen Verletzung der Obliegen-
heit sind wir berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsneh-
mers entsprechenden Verhdltnis zu kiirzen; die Beweislast fiir das Nichtvorliegen einer groben Fahrlds-
sigkeit tragt der Versicherte.
Die Leistungspflicht besteht fort, wenn die Verletzung der Pflicht keinen Einfluss auf den Eintritt oder
die Feststellung des Rechtsschutzfalles oder den Umfang der Leistungspflicht gehabt hat. Satz 3 gilt
nicht, wenn der Versicherte die Obliegenheit arglistig verletzt hat.

g Deutscher A
Vertreten durch den Vorstand: Dr. Dieter Nirschl, Oliver Weissenberger

(5) Deckungszusage
Wir bestdtigen den Umfang des fiir den gemeldeten Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschut-
zes. Wenn der Versicherte schon vor der Rechtsschutzbestatigung MaRnahmen ergreift, die Kosten auslo-
sen, tragen wir solche Kosten nur im Rahmen des bestatigten Versicherungsumfanges.

(6) Abtretung von Anspriichen
Anspriiche auf Rechtsschutzleistungen kdnnen nur mit unserem schriftlichen Einverstandnis abgetreten
werden.

(7)  Forderungsiibergang
Anspriiche des Versicherten gegen andere auf Erstattung von Kosten, die wir getragen haben, gehen auf
diesen iber. Die fiir die Geltendmachung der Anspriiche notwendigen Unterlagen hat der Versicherte uns
auszuhandigen und bei MaBnahmen gegen den anderen auf Verlangen mitzuwirken; verletzt der Versi-
cherte diese Pflicht, gilt Absatz 4. Dem Versicherten bereits erstattete Kosten sind an uns zuriickzuzah-
len.

§ 81 Was geschieht, wenn wir die Erfolgsaussichten bezweifeln?

(1) Soweit die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet, kon-
nen wir den Rechtsschutz ganz oder teilweise ablehnen.

(2) Die Ablehnung ist dem Versicherten unter Angabe der Griinde unverziiglich mitzuteilen, sobald der Sach-
verhalt geniigend geklart ist. Gleichzeitig ist der Versicherte darauf hinzuweisen, dass er anstelle einer
gerichtlichen Klarung zundchst ein Schiedsgutachterverfahren einleiten kann, dessen Kosten wir tragen.
Dazu veranlasst der Versicherte seinen Rechtsanwalt, eine begriindete Stellungnahme dariiber abzuge-
ben, ob die Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet.

(3) Die unparteiische Entscheidung des Gutachters ist fiir beide Seiten bindend, es sei denn, dass sie offen-
bar von der wirklichen Sach- oder Rechtslage erheblich abweicht.

(4)  Wollen wir uns darauf berufen, dass diese Entscheidung nicht bindend sei, missen wir dies gegeniiber
dem Versicherten innerhalb eines Monats begriinden.

§ 82 Muss der Versicherte sich an ein bestimmtes Gericht wenden?
Falls der Versicherte gegen uns vor einem anderen deutschen Gericht als dem seines Geschftssitzes Klage
erhebt, verzichten wir auf die Einrede der fehlenden &rtlichen Zusténdigkeit.

§ 83 Wann verjdhrt der Anspruch auf Kosteniibernahme?

(1) Der Anspruch auf Kosteniibernahme durch uns verjéhrt in zehn Jahren, nachdem bestimmte Kosten ge-
geniiber dem Versicherten fdllig geworden sind. Fir spdter fallig werdende weitere Kosten in derselben
Sache verjdhrt der Anspruch auf Kostentibernahme ebenso ab ihrer Félligkeit in zehn Jahren.

(2) In die Verjahrungsfrist nicht eingerechnet wird der Zeitraum vom Eingang der Meldung des Rechts-
schutzfalles bei uns bis zum Zugang von dessen schriftlicher Entscheidung tiber seine Leistungspflicht.

bil-Club eV. (ADAC) - HansastraBe 19 - 80686 Miinchen - Telefon 089 7676-0 - E-Mail adac@adac.de

Vereinsregister-Nummer: AG Miinchen - Vereinsregister 304 - Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 129513253 - Steuernummer: 143/300/01004

ADAC Versicherung AG - HansastraRe 19 - 80686 Miinchen
Vorstand: Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, Sascha Herwig, Marc Kottmann
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Claudius Leibfritz

Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in Miinchen, eingetragen beim Amtsgericht Miinchen HRB 45842, USt-IdNr. DE 811125423

12.25/Premium-Bedingungen/PDF


mailto:adac%40adac.de?subject=

	 Wichtige Hinweise zur ADAC Premium-Mitgliedschaft  
	A. ADAC Pannen- und Unfallhilfe für ADAC Mitglieder 
	B. ADAC Premium-Mitgliedschaft 
	Schutzbriefleistungen, Auslands-Krankenschutz-Leistungen, 
Kreditleistungen, Unfall-Leistungen, Schlüsselnotdienst- 
Leistungen, Auslandsreise-Haftpflicht-Leistungen und 
Reise-Vertrags-Rechtsschutz der ADAC Premium-Mitgliedschaft 

